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In seiner letzten Sitzung des 
Jahres 2021 hat der Kreistag 
des Landkreises Bernkastel-
Wittlich den Haushalt 2022 
beraten und einstimmig bei 
einer Enthaltung beschlos-
sen. Demnach plant der Land-
kreis in 2022 trotz der andau-
ernden Corona-Pandemie mit 
einem Überschuss im Ergeb-
nishaushalt in Höhe von 1,853 
Mio. Euro.
Im Finanzhaushalt 2022 wird 
der Landkreis bei der Summe 
der ordentlichen Ein- und Aus-
zahlungen einen Überschuss 
von rund 4,659 Mio. Euro er-
zielen, der dazu ausreicht, die 
Auszahlungen zur planmä-
ßigen Tilgung von Investitions-
krediten in Höhe von 4,210 
Mio. Euro zu decken sowie 
den sich per 31.12.2021 ab-
zeichnenden Liquiditätskredit-
bestand von rund 4,900 Mio. 
Euro um rund 0,449 Mio. Euro 
weiter zurückzuführen. 
Aufgrund des positiven Jahres-
ergebnisses 2020 (Liquiditäts-
überschuss 3,633 Mio. Euro) 
sowie erwarteter Ergebnis-
verbesserungen im laufenden 
Haushaltsjahr 2021 wird der 
Landkreis wegen des vorzei-
tigen Erreichens des Zielkor-
ridors KEF aus dem kommu-
nalen Entschuldungsfonds 
ausscheiden. Unter Einbe-
ziehung der eingestellten Til-
gungsleistungen für investive 
Kredite (4,210 Mio. Euro) er-
gibt sich eine freie Finanzspit-
ze von rund 0,449 Mio. Euro.
Auf rund 18,470 Mio. Euro 
werden sich die investiven 
Auszahlungen im Jahr 2022 
belaufen. Schwerpunkte sind 
dabei die Schulen (rund 7 Mio. 
Euro), die Kreisstraßen (rund 

5,8 Mio. Euro) sowie der Breit-
bandausbau (rund 1,85 Mio. 
Euro). Der Eigenfinanzierungs-
anteil des Landkreises für die 
Durchführung von Investiti-
onsmaßnahmen beläuft sich 
auf insgesamt 4,695 Mio. Euro 
und wird finanziert über eine 
geplante Kreditaufnahme in 
gleicher Höhe. Unter Berück-
sichtigung der geplanten Til-
gung wird sich die Netto-
Neuverschuldung in 2022 auf 
lediglich 485.000 Euro belau-
fen. Der Haushaltsplan für 
das Jahr 2022 kann digital 
aufbereitet unter www.bern-
kastel-wittlich.de/kreisver-
waltung/fachbereiche/finan-
zen-und-kostensteuerung/
haushalt-des-landkreises/digi-
taler-haushalt-2022/ eingese-
hen werden. 
Neben dem Kreishaushalt für 
das Jahr 2022 wurden zahl-
reiche weitere Themen be-
handelt:
Einstimmig hat der Kreistag 
die Weiterleitung von Lan-
desmitteln zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie an die 
nachgeordneten Kommunen 
beschlossen. Demnach wer-
den in 2021 und 2022 allein 
aus diesen Mitteln rund 1,7 
Mio. Euro an die Verbands-
gemeinden, die Gemein-
de Morbach und die Stadt 
Wittlich weitergeleitet und 
tragen damit mittelbar auch 
zur finanziellen Entlastung der 
Ortsgemeinden bei.
Weiter befasste sich der Kreis-
tag mit Nachwahlen für die 
Regionalvertretung der Pla-
nungsgemeinschaft Region 
Trier, den Ausschuss für soziale 
Angelegenheiten und Gesund-
heit sowie eines Vertreters in 

die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Sparkas-
se Mittelmosel – Eifel Mosel 
Hunsrück.
ÖPNV – Rheinland-Pfalz-In-
dex: Zum Ausgleich der außer-
ordentlichen Personalmehrko-
sten beim Busfahrerpersonal 
im VAV-Tarifvertrag für die 
Busverkehre in Aufgaben-
trägerschaft des Landkreises 
wurde über die Bereitstellung 
des kommunalen Anteils be-
schlossen. Insgesamt wurden 
von den Verkehrsunterneh-
men für die Phase I und II im 
VRT für das Jahr 2021 rund 
3,405 Mio. Euro an Personal-
kostensteigerungen angege-
ben. Davon trägt das Land 
rund 1,973 Mio. Euro pro 
Jahr. Die verbleibende Diffe-
renz von circa 1,4 Mio. Euro 
wäre von den jeweils zustän-
digen Aufgabenträgern zu 
tragen. Der Anteil des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
an dem kommunalen Betrag 

aus den Personalkostenstei-
gerungen beträgt insgesamt 
jährlich rund 143.000 Euro 
(Phase 1 – resultiert aus Ko-
stensteigerungen des Tarifab-
schlusses) und einmalig rund 
73.300 Euro (Phase 2 – resul-
tiert aus vier Einmalzahlungen 
an das Busfahrerpersonal). 
Eine Handlungsalternative ist 
hier nicht erkennbar, die Be-
schlussfassung im Kreistag er-
folgte einstimmig.
Weiter befasste sich der Kreis-
tag unter anderem mit der 
Jahresrechnung 2020, der Ent-
lastung des Landrats und der 
Kreisbeigeordneten für das 
Haushaltsjahr 2020 sowie ei-
ner Anfrage zum Sachstand 
der Corona-Pandemie.
Alle im Rahmen der Sitzung 
behandelten Themen kön-
nen bei weiterem Interesse im 
Rats- und Bürgerinformations-
Netz RUBIN unter www.bern-
kastel-wittlich.more-rubin1.
de eingesehen werden.

Kreistag beschließt Haushalt 2022

Haushaltsreden zum  
Kreishaushalt 2022
CDU

Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr verehrte Kolleginnen und 
Kollegen,
wir treffen uns heute, um über 
den Haushalt für das kom-
mende Jahr 2022 zu beraten. 
Es ist wieder viel passiert im in 
diesem Jahr.
Die Welt hat sich grundle-
gend verändert, wir sind alle 
von der Corona Pandemie be-
troffen. Die Auswirkungen der 
vierten Welle sind trotz ver-
fügbaren Impfstoffes meines 

Erachtens nicht geringer als im 
letzten Jahr, als wir alle sehn-
lichst auf einem Impfstoff ge-
wartet haben. Ich erkenne, 
dass es zwischenzeitlich einen 
Riss in unserer Gesellschaft 
gibt. Das Vertrauen in den 
Staat hat stark gelitten. Wir 
haben eine neue Bundesre-
gierung bekommen mit einem 
neuen Kanzler. Ich bin ge-
spannt, ob es dem neuen Per-
sonal gelingt, unser Land im 
Inneren wieder zu einen und 
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im Äußeren zu stärken. Wir 
bleiben trotzdem hoffnungs-
voll, dass wir gesundheitlich 
das Licht am Ende des Tunnels 
sehen können.
Trotz dieses teilweise schwie-
rigen Umfelds stellen sich die 
Haushaltszahlen für unseren 
Landkreis sehr positiv dar, das 
macht Hoffnung. Es fällt vor 
allem auf, dass wir im landes-
weiten Vergleich der Ergebnis-
haushaltszahlen sehr gut ab-
schneiden. Denn dort herrscht 
insbesondere die Farbe Rot 
vor. Wir können nach dem für 
2021 geplanten Überschuss 
von rund 540 000 € nun einen 
Überschuss im Ergebnishaus-
halt von rund 1,85 Mio. € aus-
weisen, das ist im Vergleich 
zum Vorjahr, eine Steigerung 
von rund 1,3 Mio. €. Dies hat 
natürlich Auswirkungen auf 
die Schlüsselzuweisungen 
und den kommunalen Ent-
schuldungsfond (KEF), den wir 
schon in diesem Jahr verlas-
sen können. Wir sind sehr froh 
endlich aus der Liga der KEF-
Empfänger, der wir seit 2012 
angehört haben, aussteigen 
zu können. Betrachtet man 
den Finanzhaushalt, der mit 
einem Saldo von rd. 4,7 Mio. € 
abschließt, kann man hieraus 
eine freie Finanzspitze von 
rund 450 000 € ableiten.
Wir werden dieses Jahr also 
rd. 460 000 € an freien Mitteln 
haben, um damit unsere Inve-
stitionen zu finanzieren. Das 
reicht natürlich nicht aus, um 
die geplanten rund 18,5 Mio. 
€ an Investitionen zu stem-
men. Es werden nach Abzug 
der planmäßigen Tilgung noch 
rund 485 000 € an netto neu-
en Schulden übrigbleiben.
Wenn man die Einnahmesei-
te des Haushalts betrachtet, 
könnte man zufrieden sein 
und allen Menschen und vor 
allem den Betrieben im Land-
kreis ein riesiges Dankeschön 
sagen, denn Sie haben, trotz 
der schwierigen Coronala-
ge dazu beigetragen, dass wir 
ein Allzeithoch der Kreisum-
lage mit fast 75,6 Mio. € (bei 
unverändertem Hebesatz) zu 
verzeichnen haben. Insgesamt 
belaufen sich die Einnahmen 
auf rund 110,6 Mio. € einschl. 

der Schlüsselzuweisungen.
Die Schlüsselzuweisungen 
werden aus einem Topf ver-
teilt. Wie ich bereits erläu-
tert habe, das Rot bei den Er-
gebnishaushaushalten der 
Landkreise in Rheinland-Pfalz 
überwiegt und da wir zu den 
wenigen Landkreisen mit 
einem Überschuss im Ergeb-
nishaushalt gehören, verlieren 
wir an Schlüsselzuweisungen 
B2, C1-3 zusammen sind das 
rd. 4,1 Mio. €. Das kann das 
Plus der Kreisumlage nicht 
ausgleichen. Deshalb haben 
wir auf der Einnahmeseite der 
allgemeinen Deckungsmittel 
rd. 1,8 Mio. € weniger.
Erfreulich ist in diesem Jahr, 
dass die Summe der Fachbe-
reichsbudgets sich um rd. 2,8 
Mio. € gegenüber denen von 
2021 verringert. Das heißt, un-
term Strich bleiben die rund 
1,3 Mio. € an Verbesserung im 
Ergebnishaushalt übrig. Ich er-
spare mir die Kommentierung 
der einzelnen Fachbereichs-
budgets. Lediglich auf den FB 
12 und FB 22 möchte ich kurz 
verweisen.
FB 12 Jugend und Familie: Hier 
stellt sich eine Reduzierung 
der Ausgaben um 817 000 € 
ein. Dies ist im Wesentlichen 
auf die Anpassung der Perso-
nalkostenerstattungen an die 
Träger der von Kindertages-
stätten mit über 1,67 Mio. € 
zurückzuführen.
FB 22: Bauen und Umwelt: 
Hier haben wir es mit einem 
Einmaleffekt zu tun. Die Auf-
lösung einer Rückstellung für 
den Abfallwirtschaftsbetrieb 
von rund 3,2 Mio. € zur Abde-
ckung von negativem Eigenka-
pital ist nicht mehr erforder-
lich.
Wir werden demnach späte-
stens Ende 2022 kein nega-
tives Eigenkapital in diesem 
Teilhaushalt mehr ausweisen. 
Wir werden im Tagesord-
nungspunkt 6 beschließen, 
dass wir in diesem Jahr an die 
Kommunen einen Teil der Co-
ronamittel des Bundes aus-
schütten. Dies sind rund 1,70 
Mio. €, verteilt auf rund 1 Mio. 
€ Anfang des Jahres und die 
restlichen 700 000 € im Laufe 
des Jahres 2022. Diese Mittel 

sollen analog wie im letzten 
Jahr geschehen, an die ein-
zelnen Gebietskörperschaften 
verteilt werden. Diese Mittel 
können ohne Zweckbindung 
im Haushalt der Kommunen 
eingesetzt werden, um die 
Auswirkungen der Corona 
Pandemie etwas zu lindern.
Unser Landkreis hat sich haus-
haltstechnisch, trotz aller He-
rausforderungen gemäß dem 
uns vorliegenden Ergebnis-
haushaltsentwurf 2022 weiter 
konsolidiert und sehr positiv 
entwickelt.
Kredite: Ich bin froh, dass der 
Landkreis sich in diesen Zeiten 
seiner Bedeutung als Auftrag-
geber bewusst ist und fast 
auf Vorjahresniveau in unsere 
Schulen, Kindergärten, Stra-
ßen und den Breitbandausbau 
investiert. Mit rd. 18,5 Mio. € 
ist dies schon ein ordentlicher 
Brocken. Hierfür werden in 
2022 netto rund 4,7 Mio. € 
neue Kredite aufgenommen, 
wenn man die Tilgung von 
4,2 Mio. € abzieht, verbleiben 
noch rechnerisch rund 500 
000 € an neuen Schulden. Ich 
bin mir sicher, dass wir diese 
im Rahmen des Haushaltsvoll-
zuges nicht benötigen wer-
den. Die Investitionskredite 
erhöhen sich dann rein rech-
nerisch auf rund 88,4 Mio. € 
zum 31.12.2022. Positiv in die-
sem Zusammenhang ist der 
Hinweis, dass wir nicht mehr 
zu den Empfängern des KEF 
gehören werden. Die Liquidi-
tätskredite liegen dann, zum 
31.12.2022, bei rund 5 Mio. €.
Ich möchte noch einen Hin-
weis zu der für die Abfall-
wirtschaftseinrichtung im 
Haushalt vorgesehenen Ge-
bührenerhöhung von 3% ge-
ben. Hierbei handelt es sich 
für den allergrößten Teil der 
Kunden um eine Steigerung 
zwischen 3 und 5 € im Jahr 
und nicht im Monat. Dies ist 
meines Erachtens angemes-
sen.
Aufgrund der verabredeten 
Redezeit werden ich auf die 
Darstellung der Investitions-
schwerpunkte in den einzel-
nen Fachbereichen verzichten 
und möchte deshalb auf die 
Sitzungsunterlagen verwei-

sen.
Die CDU-Fraktion wird dem 
vorliegenden Haushaltsent-
wurf 2022 mit Stellenplan und 
Plan der Abfallwirtschaftsein-
richtung zustimmen. Ich be-
danke mich für Ihre Aufmerk-
samkeit und wünsche Ihnen 
Allen frohe Weihnachten und 
ein gesundes und glückliches 
Jahr 2022.

SPD
Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Herren Beigeord-
nete, liebe Kreistagskollegen 
und -kolleginnen, sehr geehr-
te Damen und Herren,
seit März 2020 ist Corona das 
Thema, das alles überschattet.
Verordnungen, die sich ge-
fühlt täglich ändern, Nach-
verfolgungen von Infektionen, 
Teststrategien, Auf- und Ab-
bau von Impfzentren, Organi-
sation vom Impfbussen muss-
ten und müssen immer noch 
umgesetzt werden. 
Im Sommer empfanden die 
Bürgerinnen und Bürger und 
manch politisch Verantwort-
licher eine trügerische Sicher-
heit. Das war ein Trugschluss. 
Die Pandemie ist noch nicht 
vorbei. Im Gegenteil, sie wü-
tet schlimmer als je zuvor. 
Umso unverständlicher, dass 
in diesem unserem Land, in 
dem die Menschen so umfas-
send informiert werden, noch 
keine ausreichende Impfquo-
te erreicht werden konnte. 
Die ganzen Diskussionen: wer, 
wann, wie sich warum und ob 
mit oder ohne Impfung infizie-
ren oder wen anstecken kann, 
ist meines Erachtens vollkom-
men überflüssig und ich kann 
sie auch nicht mehr hören. Auf 
die 1. Welle folgte die 2., die 3. 
und nun sind wir mitten in der 
4. Die sogenannte Herdenim-
munität ist das, was wir errei-
chen müssen, wenn das Virus 
nicht für die nächsten Jahre 
unser aller Leben beherrschen 
und beeinträchtigen soll, die 
Ärzte und Pflegekräfte auslau-
gen, den Pflegenotstand noch 
katastrophaler machen soll als 
er eh schon ist, unseren Kin-
dern ein normales Leben ver-
wehren und vielen Menschen 
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das Leben kosten soll. Wir 
brauchen die Solidarität aller!! 
An dieser Stelle dankt unse-
re Fraktion allen Bürgerinnen 
und Bürgern auf Kreis-, Ver-
bandsgemeinde- und Ge-
meindeebene, ob haupt- oder 
ehrenamtlich, die sich hier en-
gagieren, von Herzen.
Doch der schlimmen Ereig-
nisse nicht genug, hatten Teile 
des Kreisgebietes auch mit 
den Starkregen- und Hoch-
wasserereignissen in der 
Nacht vom 14.7. auf den 15.7. 
zu kämpfen. Diese Ereignisse 
wirken bis heute nach und ha-
ben auch für den Kreis weit-
reichende Folgen: Hochwas-
serschäden an Straßen und 
Gewässern sowie an kreisei-
genen Schulen müssen begut-
achtet und repariert werden. 
Auch wenn hier viele Kosten 
durch Hilfsfonds abgedeckt 
sind, werden die Beeinträch-
tigungen die Bürgerinnen 
und Bürger noch lange beglei-
ten. So wird nun der Brand- 
und Katastrophenschutz neu 
strukturiert. Nicht nur mit Auf-
stockung von Fachstellen son-
dern auch mit Planung eines 
hochwassersicheren Katastro-
phenschutzzentrums mit Ein-
beziehung der Atemschutzü-
bungsanlage. Bis dahin gilt es, 
eine vorübergehende Einrich-
tung dafür zu finden.
In dem Zusammenhang ist 
auch die Sanierung vorhan-
dener und der Bau von neu-
en Rettungswachen sowie die 
Planung der integrierten Ret-
tungsleitstelle Trier zu regeln. 
Das wird die nächsten Jah-
re viel Geld kosten aber es 
ist dringend erforderlich die 
schnelle Einsatzbereitschaft 
in unserem ländlichen Raum 
Regionen übergreifend sicher-
zustellen. Hier ist eine Prio-
risierung der Maßnahmen 
oberstes Gebot, denn das 
Einhalten der Hilfsfrist muss 
hier vor Sanierung bestehen-
der Strukturen stehen. Beide 
Maßnahmen begrüßen wir als 
SPD-Fraktion ausdrücklich und 
werden konstruktiv und kri-
tisch an den Entscheidungen 
mitwirken. 
Die Abfallentsorgungs-
gebühren werden zum 

01.01.2022 um 3 % steigen. 
Leider! Aber das war letztes 
Jahr schon absehbar und 
kommt daher nicht überra-
schend. Die ART wirtschaftet 
gut und wir sind auf einem 
guten Weg das negative Ei-
genkapital weiter aufzulösen 
und die ART zukunftssicher 
aufzustellen. Unter anderem 
ist ein weiterer Wertstoff-
hof in Wittlich in der Planung, 
was die Wege für viele Bür-
gerinnen und Bürger doch er-
heblich verkürzt.
In den Schulen wird der Digi-
talpakt umgesetzt. Alle Schu-
len sind mit Activeboards 
und Beamersystemen aus-
gestattet beziehungsweis. ist 
es bei der BBS Wittlich jetzt 
auch beantragt. 600 iPads 
und 350 Laptops konnten an 
Schüler*innen ausgeliehenen 
werden. Bei diesem Thema 
ist es uns jedoch eine Forde-
rung, die Verteilung der Mit-
tel transparent darzustellen. 
Wir begrüßen, dass der Digi-
talpakt 2.0. durch den Bund 
auf den Weg gebracht werden 
soll, der den Digitalpakt Schu-
le beschleunigen und entbü-
rokratisieren soll. 
Die Schulsozialarbeit, ur-
sprünglich ein Antrag der 
SPD- Fraktion, wird nun auch 
auf die Förderschulen ausge-
dehnt. Das freut uns natürlich 
sehr. 
Zum Haushaltsplan, hier herz-
lichen Dank an Herrn Simon für 
die Erläuterungen in der Frak-
tion, möchte ich die vereinbar-
te Redezeit nicht mit Wieder-
holung von Zahlen verbringen, 
die schon hinreichend erklärt 
wurden. Ich möchte anmer-
ken, dass es sehr erfreulich 
ist, dass die Steuerkraft des 
Landkreises angestiegen ist, 
was der Kreisumlage zu Gute 
kommt, die somit gehalten 
werden kann. Ebenso begrü-
ßen wir, dass Mittel aus dem 
Fond zur Coronabekämpfung 
in Höhe von 700.000 € über 
die Verbandsgemeinden und 
Einheitsgemeinde in die Ge-
meinden fließen werden. Der 
Landkreis wird aus dem kom-
munalen Finanzausgleich aus-
scheiden, da der Zielkorridor 
des KEF vorzeitig erreicht wur-

de. 
Allerdings stehen uns auch für 
die nächsten Jahre viele He-
rausforderungen ins Haus: Im 
Bereich des ÖPNV werden uns 
erhebliche Mehrkosten durch 
die weiteren Linienbündel 
entstehen. Für die Sanierung 
der Kreisstraßen wird eine 
Menge Geld in die Hand ge-
nommen werden müssen. Wir 
können nur hoffen, dass die 
Afrikanische Schweinepest an 
uns vorüber geht, die anson-
sten alle Haushaltsplanungen 
zu Nichte macht. Der Klima-
schutz, das Ziel der Klimaneu-
tralität, sind die größten He-
rausforderungen, an denen 
wir arbeiten müssen und die 
unserer Generation auch zu 
verantworten hat. 
Die demografische Entwick-
lung und der Notstand in der 
hausärztlichen und pflege-
rischen Versorgung im länd-
lichen Raum werden ein Dau-
erthema bleiben, an dem wir 
kontinuierlich arbeiten müs-
sen.
Auch ein weiterer Ideenwett-
bewerb „Zu Hause alt wer-
den“ wird nicht reichen die 
hausärztliche Versorgung al-
ler Bürgerinnen und Bürger 
und die Pflege unserer Seni-
orinnen und Senioren sicher-
zustellen. Die Pflegekonfe-
renz muss sich kritisch mit den 
wirklich prekären Themen be-
schäftigen. Die sogenannte 
Pflegereform wird den statio-
nären Bewohnern der Pflege-
heime und somit auch dem 
Sozialhilfeträger nur kurzfri-
stig eine finanzielle Entlastung 
bringen, die sich durch wei-
tere geplante Änderungen der 
nächsten Jahre schneller ver-
flüchtigt als sie gekommen ist. 
Hier ist es dringend geboten 
in die Zukunft zu schauen und 
ein Risikomanagement zu be-
treiben. 
Gute Lebensverhältnisse auf 
dem Land müssen wir erhal-
ten, verbessern und fördern: 
Initiativen zur Schaffung von 
Orten im ländlichen Raum, 
die Angebote der Nahversor-
gung, der Kultur, Bildung und 
Gesundheitsdienstleistungen 
bündeln, müssen geschaffen 
werden. Die neue Bundes-

regierung hat zugesagt dies 
durch Förderprogramme zu 
unterstützen. 
Es gibt viel zu tun für 2022! 
Das heißt für unserer Fraktion: 
Unsere Ziele für die bekannten 
Themen weiterverfolgen und 
nicht aufhören uns den neuen 
Herausforderungen zu stellen. 
Letztendlich wird vieles davon 
abhängen ob uns die Bekämp-
fung der Corona Pandemie ge-
lingt. 
Ich möchte schließen mit dem 
Dank für das konstruktive Mit-
einander im Kreistag. Die Ar-
beit hier muss ebenso von den 
unterschiedlichen Meinungen 
und Ansichten in einer Demo-
kratie leben wie die „große“ 
Politik. Denn nur so kann es zu 
guten Ergebnissen kommen. 
Wir werden von unserer Frak-
tion weiterhin mit unserem 
sozialdemokratischen Selbst-
verständnis und konstruktiver 
Mitarbeit und Kritik dazu bei-
tragen. Um es mit einem Zitat 
von Franz Müntefering zu sa-
gen: Die Kommunalpolitik ist 
nicht das Kellergeschoss un-
serer Demokratie, sondern ihr 
Fundament. 
Ich wünsche Ihnen allen eine 
gute Advents- und Weih-
nachtszeit und bleiben Sie vor 
allem gesund!!

Bündnis 90 /
Die Grünen

Sehr geehrter Herr Landrat 
Eibes, verehrte Gäste, sehr 
geehrte Ratskolleginnen und 
-kollegen, sehr geehrte Herren 
Beigeordneten,
als ich im vergangenen Jahr 
hier an gleicher Stelle stand, 
dachte ich so bei mir, der Co-
ronaspuk wird ja wohl zur 
nächsten Haushaltsdebatte 
vorbei sein und sich unser Le-
ben wieder normalisiert ha-
ben. Der Spuk ist nicht vorbei, 
im Gegenteil und niemand 
wagt eine Prognose, wie es 
Ende des kommenden Jahres 
aussehen wird. Daher lassen 
wir einiges weg oder reißen – 
durch die Redezeitbeschrän-
kung - nur manches kurz an, 
was wir gerne ausführlicher 
erläutern würden.
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Unser Gesundheitsamt tut al-
les in seiner Macht stehende, 
um der Pandemie hier bei uns 
Herr zu werden, aber mit der 
zur Zeit bestehenden Struktur, 
stoßen die Mitarbeiter*innen 
an ihre Grenzen. Wir haben 
mit Freude gehört, dass unser 
neuer Gesundheitsminister, 
Herr Lauterbach, das Gesund-
heitssystem stärken will, um 
auf Pandemien besser reagie-
ren zu können. Uns erfüllt es 
jedoch mit Stolz, dass wir wohl 
der einzige Landkreis sind, der 
für seine Bürgerinnen und 
Bürger eine kommunale Test-
station unterhält und wir alle 
schnell versucht haben, un-
sere Impfstation wieder zu 
öffnen, damit alle möglichst 
schnell wieder einen Impf-
termin erhalten können. Da-
her schon mal vorweg ein 
ganz besonderes Dankeschön 
an die Mitarbeiter*innen un-
seres Gesundheitsamtes hier 
in der Verwaltung, sowie al-
len Mitarbeiter*innen in der 
Teststation und im Impfzen-
trum. Wir danken an dieser 
Stelle aber auch von ganzem 
Herzen allen den Menschen, 
die in der Pflege der Kranken 
tätig sind. Der Dank muss sich 
in einem angemessenen Lohn 
widerspiegeln. Da hoffen wir 
auch auf die neue Regierung.
Wer den Glauben an die Mit-
menschlichkeit verloren hat-
te, wurde nach der verhee-
renden Hochwasserkastrophe 
hier bei uns und ganz beson-
ders im Ahrtal eines besseren 
belehrt. Viele Menschen hal-
fen mit die Schäden zu besei-
tigen und insbesondere auch 
unsere Feuerwehren waren 
hier bei uns und auch im Ahr-
tal im Einsatz. Ihnen allen ein 
ganz ganz großes Dankeschön!
Es ist für uns eine selbstver-
ständliche Pflicht, dass wir in 
die Ausrüstung unserer Feu-
erwehren investieren, wie in 
diesem Haushaltsplanentwurf 
für die Beschaffung eines Feu-
erwehrfahrzeuges oder den 
Kosten für die Atemschutz-
übungsanlage. Nur eine gut 
ausgerüstete Feuerwehr ist in 
der Lage, schnell und sicher 
zu helfen. Und wie es aussieht 
werden die Wehren in Zukunft 

immer mehr gefordert, immer 
mehr gebraucht.
Wenn ich heute hier von den 
Katastrophen, Tragödien spre-
chen muss, möchte ich aber 
die Flüchtlingssituation nicht 
unerwähnt lassen. Papst 
Franziskus nannte dies kürz-
lich richtigerweise angesichts 
eines Besuches der Flücht-
lingslager auf der griechischen 
Inseln Lesbos einen „Schiff-
bruch der Zivilisation“. Und 
sinngemäß meinte er weiter, 
in Europa gäbe es noch immer 
Leute, die glaubten, sie ginge 
das Schicksal dieser Men-
schen nichts an. Unser An-
trag „Sicherer Hafen“ zu wer-
den, wurde zwar abgelehnt, 
aber wir haben uns verpflich-
tet, wenn das Land Rheinland-
Pfalz mehr Flüchtlinge auf-
nimmt, als es muss, so würden 
auch wir dies tun. Heißen wir 
die Menschen, die keine Hei-
mat, nichts mehr haben, hier 
bei uns willkommen. In die-
sem Zusammenhang muss ich 
leider feststellen, dass es nicht 
mehr so viele ehrenamtliche 
Helfer gibt, die den neuan-
gekommen Mitbürger*innen 
bei den notwendigen Behör-
dengängen zur Seite stehen. 
Dies liegt sicherlich an Corona, 
aber alleine können die mei-
sten Neuankömmlinge den 
Wust an Formularen nicht be-
wältigen. Ich habe auch noch 
keine Lösung für dieses Pro-
blem, aber wir müssen uns 
was einfallen lassen! 
Wir werden natürlich heute 
dieser Haushaltssatzung zu-
stimmen, da wir ja auch in den 
Ausschüssen den jeweiligen 
Entwürfen zugestimmt haben! 
Im Ergebnishaushalt weisen 
wir zwar durch die Auflösung 
der ART Rückstellung einen 
Überschuss von jetzt 1,8 Mio. 
€ aus, aber ohne diese, hätten 
wir ein negatives Ergebnis von 
ca. 1,8 Mio. €.
Auch im Finanzhaushalt wür-
de sich die sogenannte „Freie 
Spitze“ mal eben auf knapp 
60.000 € belaufen, wenn wir 
nicht die 700.000 € Kreisanteil 
der Coranahilfen vom Land 
bekommen hätten. Unsere 
Schulden steigen, aber wir in-
vestieren auch ca. 18 Mio. Wir 

haben bei steigenden Steuer-
einnahmen eine Nettoneuver-
schuldung von knapp 4,7 Mio.
Es ist auch nichts Neues mehr, 
dass jedes Jahr die Sozial-
ausgaben steigen. Niemand 
hinterfragt auch mehr die 
Notwendigkeit der Schulso-
zialarbeit, obwohl wir inzwi-
schen jährlich ca. 800.000 € 
dafür ausgeben müssen. Die-
se Notwendigkeit zeigt aber 
sehr klar den Wandel in un-
serer Gesellschaft.
Was uns wirklich jedes Jahr 
schockt, ist, dass wir bei einem 
Haushaltsvolumen – in diesem 
Jahr 242 Mio. € - mal gerade 
freiwillige Leistungen von ca. 
3 Mio € zur Verfügung haben. 
Davon gehen dann 1,2 Mio € 
in den ÖPNV und fast der Rest 
in die Kreisentwicklung.
Wenn wir bei den Pflichtaus-
gaben natürlich auch genau 
hinschauen, ich erinnere hier 
an unseren Antrag von 2014 
bezüglich der hohen Kosten 
der Heimunterbringung von 
Kindern und Jugendlichen. 
Ob das Gutachten, dass nun 
endlich erstellt wurde, Früch-
te trägt, werden wir uns Ende 
des kommenden Jahres ge-
nau ansehen, so sind wir doch 
bei den freiwilligen Ausgaben 
froh mit der Kreisentwicklung 
wichtige Gestaltungsmög-
lichkeiten für unseren Kreis 
bekommen zu haben. Die 4 
Workshops – familienfreund-
licher Landkreis, Klimaschutz, 
Arbeitskräfte- und Fachkräf-
tesicherung sowie Digitalisie-
rung - waren leider nicht so 
gut besucht, aber es war ein 
guter Anfang. Sicherlich hat 
auch Corona eine größere Be-
teiligung ausgebremst, aber in 
diesen dynamischen Prozess 
müssen die Bürgerinnen und 
Bürger mehr mit einbezogen 
werden.
Klimaschutz oder auch Klima-
anpassung ist das Thema der 
Zukunft schlechthin und ir-
gendwie greifen die Themen 
der Workshops auch ineinan-
der. So war Ausbildung – Jo-
bangebote, Bildung, Bürger-
dialog, Klimaschutz attraktiv 
machen, in allen Workshops in 
irgend einer Form präsent. Kli-
maschutz ist ein Geschäftsmo-

dell, wie einige Firmen schon 
belegen. Dies muss der Gesell-
schaft vermittelt werden. Wir 
waren bei diesen Workshops 
dabei und werden diesen Pro-
zess auch weiter begleiten.
Wir hoffen, dass wir dahin 
kommen , dass alle unsere 
Entscheidungen die anstehen 
bei der Kreisentwicklung einer 
Art Klimacheck unterzogen 
werden und auf ihre Nachhal-
tigkeit, ihre Auswirkung auf 
unser Klima oder auf unsere 
Gesellschaft vorgeprüft wer-
den.
Sie alle haben sicherlich schon 
vom „Kommunalen Klimapakt 
RLP“ gehört! Die Energieagen-
tur RLP schreibt richtigerweise 
„Neben den Folgen der Coro-
na-Pandemie ist die Klimakri-
se eine, wenn nicht die größ-
te Herausforderung, vor der 
wir als Gesellschaft stehen. 
Nur wenn Land und Kommu-
nen schnellstmöglichst ihre 
Kräfte bündeln und gemein-
sam entschlossen handeln, ist 
das Ziel der Klimaneutralität 
in Rheinland-Pfalz zwischen 
2035 und 2040 zu erreichen.“ 
Und weiter heißt es „Im Schul-
terschluss mit den rheinland-
pfälzischen Kommunen und 
der Energieagentur RLP soll 
der Pakt nun „mit Leben ge-
füllt“ werden, um die Klima-
schutzziele zu erreichen“Wir 
beantragen daher, einen Ver-
treter der Energieagentur RLP 
hier in den Kreistag einzula-
den, der uns darlegen kann, 
was wir tun können, um die 
Ziele und Strategien dieses 
Pakts umsetzen zu können, 
oder was wir tun können, um 
den Pakt mit Leben zu füllen.
Keiner spricht mehr von der 
Gebietsreform auf Kreise-
bene, vielleicht denken eini-
ge - weil sie sich nicht daran 
trauen - die interkommunale 
Zusammenarbeit mache die 
Reform überflüssig? Mag sein, 
fürwahr mir fehlt noch der 
Glaube!
Zur Gebührenerhöhung bei 
der Müllabfuhr kommen wir 
bei einem späteren Tagesord-
nungspunkt noch. Sie ist zwar 
nicht sehr hoch, aber wir ha-
ben ja schon die höchsten Ge-
bühren im Verband. Ich möch-
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te nur zu bedenken geben, 
alles wird teurerer, Strom, 
Heizöl oder auch Gas. Es fällt 
vielen Menschen schwer dies 
alles zu bezahlen. In diesem 
Zusammenhang wären wir 
sehr froh, wenn wir zu einer 
Fortschreibung des Armutsbe-
richts kämen. Wir bitten auch, 
dass aus jeder Fraktion eine 
Person in diesen Arbeitskreis 
aufgenommen wird.
Zum Schluss habe ich noch 
eine Bitte, ein Vorschlag! Las-
sen Sie uns gemeinsam einen 
kleinen Coronawald pflanzen! 
Für jeden in Verbindung mit 
Covid 19 Verstorbenen aus un-
serem Landkreis einen Baum! 
Ein kleiner Wald, der vielleicht 
auch noch in 100 Jahren und 
mehr an diese schlimme Pan-
demie in unserer Zeit erinnern 
wird. Der Coronawald soll ein 
Zeichen sein, dass die in Ver-
bindung mit dieser Pande-
mie Verstorbenen nicht ver-
gessen sind, ein Platz an dem 
vielleicht die Hinterbliebenen 
auch ihrer Lieben gedenken 
können. Er wird aber - wie je-
der neu angelegte Wald - ein 
Zeichen der Hoffnung sein, 
auch was den Klimawandel 
betrifft.
Sehr geehrter Herr Landrat, 
bitte greifen Sie unseren Vor-
schlag auf, sicherlich finden Sie 
sogar einen Sponsor dafür.
Hoffen wir, dass wir gesund 
bleiben und alle gemeinsam 
im Frühling diesen Wald pflan-
zen können. Ihnen allen und 
allen Menschen in unserem 
Landkreis wünschen wir trotz 
allen Widrigkeiten, trotz aller 
Einschränkungen ein schönes 
besinnliches Weihnachtsfest 
im Kreise ihrer Familien und 
ein gesundes Neues Jahr 2022!

FDP
Sehr geehrter Landrat Eibes, 
geschätzte Beigeordnete & 
Kreistagsmitglieder, sehr ver-
ehrte Damen, sehr geehrte 
Herren,
Zitat: „Wer auf den Dierschei-
der Aussichtsturm steigt, hat 
eine grandiose Aussicht. Von 
den Wipfeln des Meulen-
waldes über das Moseltal bis 
zu den Höhen der Eifel und 

des Hunsrücks reicht der Blick. 
52 Orte sind von der Plattform 
auf dem Kellerberg, der höch-
sten Erhebung im Wittlicher 
Land, normalerweise zu se-
hen. Oder wie Ortsbürger-
meister Dirk Laudwein es 
ausdrückt: „Bei gutem Wet-
ter kann man sehen, dass die 
Welt rund ist.“ Dieser Text im 
Trierischen Volksfreund um-
schreibt die Vielseitigkeit un-
seres Landkreises und ver-
leitet uns dazu, dass wir uns 
„über die Dinge sehen“, also 
einen Überblick zu verschaf-
fen. Ausschau zu halten. 
In Vorbereitung auf die heu-
tige Haushaltsberatung habe 
ich etliche Bürger mit libe-
raler Gesinnung gebeten, mir 
mitzuteilen, wie deren Per-
spektive auf den Kreis Bern-
kastel-Wittlich ist. Haben wir 
Kommunalpolitiker den Fokus 
aufs Wesentliche? Die große 
Mehrzahl hat sich sehr positiv 
über unsere herrliche Land-
schaft geäußert, die es zu be-
wahren gilt. Wir haben male-
rische Täler und den höchsten 
Berg in ganz Rheinland-Pfalz. 
Womöglich sind wir einer der 
vielseitigsten Landkreise bun-
desweit. Prädikat: Landkreis 
mit dem schönsten Weitwin-
kel.
Dank einer Erfolg-suchenden 
Unternehmer- und fleißigen 
Arbeiterschaft gibt es nur eine 
relativ geringe Arbeitslosig-
keit. Dank gut angebundener 
Verkehrswege ist unser Raum 
offen für Gewerbeansied-
lungen aber auch für Touristen 
von nah und fern; alle Men-
schen sind bei uns herzlich 
willkommen. Dank des Mo-
sel-Tals Tourismus und Wein-
bau spielen eine bedeutsame 
Rolle. Genuss und Lebensqua-
lität haben einen hohen Stel-
lenwert. Zahlreiche Initiativen 
und Ideenwettbewerbe im 
Landkreis (Zu Hause alt wer-
den, Moselhelden) bringen 
uns voran. Manche wünschen 
sich, dass diese Vorteile noch 
besser vermarktet werden 
sollten.
Unsere Bürger wohnen zwar 
im Landkreis Bernkastel-Wit-
lich, aber primär beschäftigen 
sie sich mit den Herausfor-

derungen in ihrem Dorf oder 
ihrer Stadt: Wittlich wächst 
stark, aber in der Innenstadt 
breitet sich Leerstand aus. 
Bernkastel erhält eine wun-
derbare Mosel-Promenade 
und putzt sich heraus, aber 
junge Familien suchen hän-
deringend Wohnraum. Tra-
ben-Trarbach bewirbt sich mit 
Bernkastel-Kues um die Lan-
desgartenschau, aber hat die 
ungeklärte Frage des Bun-
kers am Bein. Morbach stellt 
die Weichen für ein Ärzte-
haus, aber wird mit einer ho-
hen Nachfrage nach Bauland 
überrannt oder Unternehmen 
brauchen dringend Personal. 
Thalfang fährt (nun) in ru-
higerem Fahrwasser, aber hat 
große, existentielle Zukunfts-
aufgaben zu lösen.
An Mosel, in Eifel und Huns-
rück schreitet die Gigabit-
Gesellschaft voran, aber im-
mer noch gibt es Funklöcher. 
Die Corona-Pandemie konnte 
proaktiv gemanagt werden, 
aber Arztpraxen können kei-
ne neuen Patienten aufneh-
men; ohne Auto ist man auf 
dem Land abgehängt, aber 
die Busse im ÖPNV fahren 
meistens leer. Auf den Land-
kreis kommen Mehrausgaben 
in Höhe von 820 000 € zu (in-
klusive Landesmittel & einma-
liger Corona-Effekt). Wir müs-
sen ständig nachjustieren: Ein 
Ausblick mit Chancen, aber 
nie ohne Risiken.
„Bei gutem Wetter, kann man 
sehen, dass die Welt rund ist.“ 
Die Großwetterlage im Jahre 
2021 ist alles andere als gut: 
• Die Inflationsrate steigt stark, 
wodurch sich die Lebens-
haltung verteuert (11/2021: 
+5,2% wobei der Sonderef-
fekt der Mehrwertsteuer-Sen-
kung im 2. Halbjahr 2020 zum 
31.12.21 ausläuft),
• die Warenströme sind ins 
Stocken geraten, die Trans-
portkosten explodieren; wel-
che Auswirkungen wird das 
auf die Gewinne haben? Wel-
che Folgen hat das auf die 
Steuer-Einnahmen von Bund, 
Land, Kreis und Kommunen?
• Die Zinsen bleiben histo-
risch tief, die EZB bringt flei-
ßig Schuldscheine in Umlauf; 

Vermögen verflüchtigt sich, 
dennoch: unseren Kreishaus-
halt beschert es eine Ergeb-
nisverbesserung von 144 000 
€ durch Umschulden von Kre-
diten 
• Die Corona Pandemie wirkt 
wie ein Brennglas auf die Ge-
sellschaft: sie entfacht hitzige 
Diskussionen, aber lähmt die 
Wirtschaft & Politik und ver-
schärft die Tendenz des On-
line-Handels zum Nachteil un-
serer Innenstädte.
• Naturgewalten fordern ihren 
Tribut. Dem wollen wir durch 
den Aufbau einer Stabstelle 
Katastrophenschutz Rechnung 
tragen (0,5 VAK eff.)
Der Blick durchs Fernglas „Zu-
kunft“ trüb sich ein. Richten 
Sie Ihren Augen bitte auf den 
vorliegenden Haushalt 2022:
1. Mit einer Kreditaufnahme 
in Höhe von 4,7 Mio. € er-
möglichen wir Investitionen in 
Höhe 13,77 Mio. €
2. Finanzhaushalt: Wir planen 
mit einer freien Finanzspitze 
von ca. 3/4 Mio €, 
3. Ergebnishaushalt: und ei-
nen prognostizierten Über-
schuss von 2,163 Mio € (ge-
genüber. 1/2 Mio € im VJ. dem 
5. besten Ergebnis der letzten 
10 Jahre. Dies wegen einer 3,2 
Mio € Auflösung einer Rück-
stellung in der A.R.T- Bilanz ) 
4. Laufende Finanzrechnung: 
Erreichen wir mit den Einzah-
lungen in Höhe von 232,583 
Mio € möglicherweise un-
seren Höchststand? Verfliegt 
die Vor-Krisen Euphorie wenn 
Corona überwunden wird? 
Wir sollten unsere Kosten und 
Ausgaben im Blick behalten.
5. Allgemeine Deckungsmittel: 
A) Die Schlüsselzuweisungen 
B2 sinkt um 1,1 Mio €., weil 
die Sozialausgaben- im Ver-
gleich zu anderen Landkrei-
sen- weniger stark gestiegen 
sind. B) Zudem scheiden wir 
früher als geplant aus dem 
KEF aus, was uns 765 T€ weni-
ger an Subventionen beschert.
6. Die Schlüsselzuweisungen 
C1-C3 belaufen sich auf 8,3 
Mio € . Da sie sich durch die 
Sozialetats anderer Kommu-
nen bedingen, kann besten-
falls daraus abgeleitet werden, 
dass sich unsere Kosten relativ 
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zum Landesdurchschnitt gün-
stiger entwickelt haben. 
7. Die 46,6 %-ige Kreisumla-
ge wird absolut 1,86 Mio € 
höher sein. Wir sollten in Zu-
kunft anstreben, diese zu sen-
ken, sobald es einen nachhal-
tigen Spielraum dafür gibt. Die 
Kreisumlage wuchs an, weil 
das Land mit dem Konnexi-
tätsprinzip brach. Da die Be-
rechnung auf 2,5 Jahre alten 
Steuereinnahmen fußt, dürf-
te sich der positive Trend ab 
2023 umkehren. Eine kurzfri-
stige Senkung macht deshalb 
wenig Sinn
8. Investitionen: Die größten 
Investitionen: 
o Der Landkreis investiert 1,5 
Mio € in eine Gebäude-Erwei-
terung, 
o In die Schulen in IGS Salm-
tal (1,8), FOS Traben- Trarbach 
(1,4), 2 BBS (0,42) fließen ins-
gesamt 6,98 Mio €, wovon 
1,77 Mio € für Media-Ausstat-
tung eine Maximal Förderung 
erhalten
o Dank der Initiative des Lan-
des fließen 5,78 Mio € in den 
Straßenbau
o 1,85 Mio € in den Breitband-
ausbau
Per Saldo 18,47 Mio € 
(( MIN 7)) 
9. Stellenplan: im aktuellen 
Haushaltsjahr konnten etliche 
Stellen nicht besetzt werden. 
Der Stellenmarkt ist in Bewe-
gung und der Kampf um Köpfe 
tobt in allen Branchen. In 2022 
wachsen die VAK von 341,5 
auf 385 um 43,4 oder 12,7 % 
an. Wo hingegen die direkten 
Personalkosten um 242 000 € 
= 0,9 % steigen. Durch die Än-
derung der Fleisch-Hygiene 
entfallen allein 25,2 VAK auf 
diesen Bereich. Maßgeblich 
wird der Katastrophenschutz 
durch Umschichtung und mit 
350 000 € Budget gestärkt. Die 
Tariferhöhung um 1,8% per 
1.4.22 macht 366 000 € aus.
10. Ausblick: 
o Wir sehen mit Erwartung 
dem neuen Radwege Konzept 
entgegen, das Eifel, Mosel und 
Hunsrück miteinander verbin-
det
o Wir freuen uns über alle 
Maßnahmen die unsere wun-
derschöne Heimat noch bes-

ser vermarktet und bekannter 
macht
o 2022 wird ein Jahr des Auf-
bruchs. Wir erwarten eine 
Überwindung der Lockdown- 
Dauerschleifen durch verste-
tigte Impfungen beim Großteil 
der Bevölkerung;
o Wir wünschen uns, dass wir 
bei der Landesgartenschau 
den Zuschlag erhalten
„Bei gutem Wetter, kann man 
sehen, dass die Welt rund ist.“
Zu guter Letzt sei an den grie-
chischen Gelehrten Aristoteles 
im 4. Jahrhundert vor Chri-
stus erinnert, dem zugeschrie-
ben wird, dass er die kuge-
lige Form der Erde beschrieb. 
Etwa 2000 Jahre später, wur-
de Galileo Galilei lebenslang 
dafür eingesperrt, weil er be-
wies, dass sich die runde Erde 
um die Sonne dreht. Allen, die 
heute der Theorie nachlau-
fen, die Erde sei eine Scheibe, 
fehlen ca. 2 1/2 Jahre Welt-
geschichte. Wissenschaft und 
Forschung will uns helfen, die 
Welt in der wir leben, begreif-
bar zu machen und besser 
zu verstehen. Was nützt die 
schönste Aussicht, wenn man 
die Augen nicht öffnet? 
PS: Der Aussichtsturm in Dier-
scheid aus dem Jahre 1999 ist 
leider nicht mehr standsicher. 
Daher möchte die FDP Frakti-
on auf die Initiative des Ortes 
aufmerksam machen. Allen 
die mit Geldspenden helfen 
wollen.
Im Namen der gesamten FDP 
Fraktion danke ich Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit, dem 
gesamten Team der Kreis-
verwaltung für ihre Leistung, 
insbesondere dem Team von 
Dr. Schlichting im Gesund-
heitsamt für den herausra-
genden Einsatz in der Pande-
mie. Auch den vielen fleißigen 
ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Helfern drücken 
wir unseren Dank aus. Ihnen 
Hr. Eibes dankt die gesamte 
FDP Fraktion für Ihr Wirken 
und wünscht Ihnen bei der 
Umsetzung der Ziele und des 
Haushalts 2022 die besten Er-
folgsaussichten und immer ei-
nen klaren Fokus! Ihnen Allen 
wünscht die FDP Fraktion ein 
geruhsames Weihnachtsfest, 

einen guten Rutsch ins neue 
Jahr, sowie ein gesundes & er-
folgreiches 2022 mit schönen 
Impressionen.

FWG
Meine sehr geehrten Damen 
und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
trotz der Auswirkungen der 
Pandemie können wir im Er-
gebnishaushalt 21 und 22 ei-
nen Überschuss und auch eine 
freie Finanzspitze erwarten, 
ein Ergebnis wovon viele Orts-
gemeinden nur träumen kön-
nen. Auch bei den Kassenkre-
diten konnte eine spürbare 
Konsolidierung erfolgen, was 
dazu geführt hat, dass der 
Kreis den kommunalen Ent-
schuldungsfond verlassen hat.
Ursache ist im Wesentlichen 
das insgesamt gestiegene 
Steueraufkommen.
Gott sei Dank kann die Er-
tragsseite mit der kontinuier-
lich steigenden Aufwandssei-
te mithalten. Hier dürfen wir 
die Ortsgemeinden nicht aus 
dem Auge verlieren. Von die-
ser Entwicklung müssen auch 
die Ortsgemeinden profitieren 
und eine spürbare Entlastung 
erfahren. 
Der Kreishaushalt besteht je-
doch nicht nur aus Zahlen, 
sondern dahinter stehen ja 
Projekte. Davon möchte ich 
seitens der Freien Wähler auf 
für uns wichtige Projekte nä-
her eingehen:
1. Entwicklung der Sozialaus-
gaben: Seit Jahren stellen wir 
fest, dass die Sozialausgaben 
in unserem Landkreis exorbi-
tant hoch sind, insbesonde-
re auch im Vergleich zu ande-
ren Landkreisen. So wendet 
der Landkreis Bernkastel-Witt-
lich allein im Bereich der Ju-
gendhilfe jährlich fast 17 Mio 
€ auf. Der Zuschussbedarf bei 
der Jugendhilfe hat sich seit 
2012 annähernd verdoppelt. 
Auch bei der Eingliederungs-
hilfe stellen wir Steigerungen 
bei den Aufwendungen in glei-
cher Richtung, hier von 36 Mio 
€ in 2012 auf nunmehr über 
60 Mio € in 2022, fest. Wir 
sind sehr gespannt, was das 
beauftragte Gutachten zu die-

ser Entwicklung hervorbringt.
2. Bei den investiven Ausga-
ben werden unseres Erach-
tens in 2022 im Wesentlichen 
die richtigen Prioritäten ge-
setzt. Zum Einen investieren 
wir weiter in die Schulen, so-
wohl im Rahmen von Baumaß-
nahmen und auch im Bereich 
der Digitalisierung. Im Bereich 
der investiven Maßnahmen 
in Kita`s werden die Träger 
und hier insbesondere die Ge-
meinden allerdings nach wie 
vor im Regen stehen gelas-
sen und zwar vom Kreis, aber 
insbesondere auch vom Land. 
Der Kreis investiert hier gera-
de einmal 0,9 Mio € in Kitas 
und Jugendarbeit. Zahlreiche 
Kita-Neubauten, Anbauten 
und Ausbauten stehen an, die 
Millionen verschlingen, wo-
von der Großteil an Belastung 
(in der Regel rund 2/3) bei den 
Ortsgemeinden verbleibt. Es 
ist schon frappierend, wenn in 
Wittlich-Land z.B. in erster Li-
nie Gemeinden, die eine Kita 
unterhalten einen dauerhaft 
defizitären Haushalt aufwei-
sen. Es ist untragbar, wenn 
seitens des Landes perma-
nent Standards nach oben ge-
schraubt werden, die allesamt 
zu Lasten der Ortsgemein-
den gehen. Wenn das Land 
sich mit den kostenfreien Ki-
taplätzen schmückt, dann soll 
das Land auch die Kosten da-
für tragen und diese nicht den 
Gemeinden aufbürden.
In die Kreisstraßen sollen rund 
5,8 Mio € fließen. Diese In-
vestitionen sind wichtig und 
richtig. Nach wie vor unbefrie-
digend, insbesondere für die 
Gemeinden ist die Frage der 
Abstufung von Kreisstraßen zu 
Gemeindestraßen. Hier droht 
einigen Gemeinden der finan-
zielle Kollaps, wenn es zu den 
geplanten Abstufungen kom-
men sollte. Hier macht es sich 
das Land zu einfach. Die Ge-
meinden sperren sich nicht 
grundsätzlich gegen eine An-
passung, aber dann bitte mit 
finanziellem Ausgleich, so wie 
man es bisher an die Kreise 
auch für die Kreisstraßen ge-
leistet hat.
Wie wichtig der Katastrophen-
schutz ist, wurde uns die-
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ses Jahr deutlich. Hier müs-
sen wir in den kommenden 
Jahren erheblich mehr tun, 
als bisher. Neben einer guten 
Ausstattung und auch einer 
guten strategischen Konzepti-
on müssen wir insbesondere 
im Bereich Prävention besser 
werden. 
Es ist sehr zu begrüßen, dass 
bei der Gewässer-unterhal-
tung im Kreistag Einigkeit da-
rin besteht. Die finanziellen 
Mittel für einen guten Einstieg 
stellt der vorliegende Haus-
halt bereit. Jetzt gilt es zeitnah 
ein gutes Verfahren für eine 
nachhaltige Gewässerunter-
haltung zu entwickeln. Dazu 
müssen alle an einen Tisch, 
die dazu einen Beitrag leisten 
können. Ziel muss es sein, bis 
zum Sommer nächsten Jahres 
eine umsetzbare und zielfüh-
rende Strategie zu entwickeln, 
damit kurzfristig notwendige 
Maßnahmen ergriffen werden 
können. Dabei wird es Maß-
nahmen geben, die schon im 
kommenden Jahr durchge-
führt werden können, andere 
Maßnahmen erfordern eine 
intensivere Planung. Dennoch 
müssen wir darauf drängen, 
dass aus Plänen auch Maß-
nahmen werden. Es kann 
nicht sein, dass über Jahre ge-
plant wird und dann Pläne in 
den Schubladen liegen, wenn 
die nächste Katastrophe uns 
heimsucht. Pläne verhindern 
keine Katastrophen, sondern 
nur die Maßnahmen, die er-
forderlich sind und umgesetzt 
werden.
Wir sollten uns auch mit Nach-
druck darum kümmern, ein 
modernes und leistungsfä-
higes Katastrophenschutzzen-
trum auf die Beine zu stellen. 
Die Freien Wähler konnten 
sich in Bitburg davon überzeu-
gen, wie dies gelingen kann. 
Auch hier gilt es schnell von 
der Planung in die Umsetzung 
zu kommen.
Vieles wäre zum Haushalt 
noch zu sagen, aber Vieles ist 
auch schon gesagt worden. 
Ich fasse mich daher kurz. Wir 
werden dem vorliegenden 
Haushalt zustimmen.
Danken möchten wir allen 
Menschen, die sich in diesem 

Jahr für ihre Mitmenschen an 
den unterschiedlichsten Stel-
len eingesetzt haben, sei es 
hauptamtlich, besonders aber 
auch denjenigen, die sich eh-
renamtlich engagieren. Wie 
sehr wir vom Ehrenamt ab-
hängig sind, hat uns gerade 
dieses Jahr mit der Flutkata-
strophe wieder vor Augen ge-
führt.
Ihnen, Herr Landrat, den Bei-
geordneten, den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der 
Verwaltung und Ihnen lie-
be Kolleginnen und Kollegen 
Kreistagsmitglieder danken 
wir für das gute und vertrau-
ensvolle Miteinander und 
wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ein schönes Weih-
nachtsfest und alles Gute im 
neuen Jahr.

AFD
Sehr geehrter Herr Landrat 
Eibes, werte Beigeordnete 
und Kreistagskollegen, sehr 
geehrte Damen und Herren,
in der Dezembersitzung wird 
üblicherweise der Haushalt 
fürs kommende Jahr verab-
schiedet. Er ist das wichtigste 
Planungsinstrument unseres 
Landkreises und spiegelt un-
sere künftigen finanziellen 
Möglichkeiten wider.
Die Haushaltsexperten der 
Kreisverwaltung haben ihr 
Möglichstes getan, uns ei-
nen akzeptablen Haushalt zu 
präsentieren. Dies ist gelun-
gen, wie ein Vergleich mit den 
Haushalten anderer Kreise 
in Rheinland-Pfalz zeigt. Den 
Planentwurf hat uns Landrat 
Eibes vorgestellt.
Zu diesem umfangreichen 
Zahlenwerk in 5 Minuten Stel-
lung zu nehmen, wird der Sa-
che sicher nicht gerecht – den-
noch werde ich mich an diese 
Zeitvorgabe halten. Deshalb 
hier nur einige Eckpunkte:
Unser Ergebnishaushalt weist 
für 2022 einen Überschuss 
aus und im Finanzhaushalt 
ergibt sich nach Abzug der 
Tilgungsleistungen eine so-
genannte Freie Finanzspit-
ze von ca. 450.000 Euro. Ab-
weichend zum Vorjahr haben 
wir eine Verschlechterung bei 

den allgemeinen Deckungs-
mitteln in Höhe von 1,7 Mio. 
Euro zu verzeichnen, auch 
wenn Mehreinnahmen bei der 
Kreisumlage und Zinseinspa-
rungen aufgrund anstehender 
Umschuldungen zu erwähnen 
sind. Auf der Ausgabenseite 
ist bei den Fachbereichsbud-
gets eine Verbesserung zum 
Vorjahr von knapp 3,6 Mio. 
Euro festzustellen. An Gesam-
tinvestitionen sind 18,47 Mio. 
Euro vorgesehen, die Netto-
kreditaufnahme beläuft sich 
auf 485.000 Euro. Dass der 
Kreis die Kommunen an den 
Corona-Hilfen des Landes be-
teiligen will, wird von uns be-
grüßt.
Was unsere finanzielle Situa-
tion anbelangt, möchte ich es 
damit bewenden lassen und 
nur noch das eine oder ande-
re Thema von allgemeinem In-
teresse kurz ansprechen.
ÖPNV: Der öffentliche Per-
sonennahverkehr mit seiner 
besonderen Bedeutung für 
unsere Schul- und Kita-Kin-
der wird weiter in unserem 
Fokus bleiben, wegen der Ko-
stenentwicklungen - auch be-
dingt durch Corona - und we-
gen der Veränderungen in den 
Organisationsstrukturen, die 
das Nahverkehrsgesetz mit 
sich bringen wird. Wie der 
Landkreistag Anfang Novem-
ber feststellte, bedarf es für 
einen zukunftsfähigen ÖPNV 
zunächst eines Finanzierungs-
konzepts der Landesregie-
rung, welches den Kommunen 
eine dauerhafte Finanzierung 
dieser Pflichtaufgabe sichert.
Brand- und Katastrophen-
schutz: Die Hochwasserkata-
strophe im Juli war für unseren 
Kreis Impulsgeber, die beste-
henden Strukturen im Brand- 
und Katastrophenschutz zu 
überdenken und auch perso-
nell aufzurüsten, um künftigen 
Gefahrenlagen wie möglicher-
weise auch einem Blackout-
Ereignis effektiver begegnen 
zu können.
Corona: Kaum jemand hätte 
im letzten Jahr erwartet, dass 
uns das Thema Corona noch in 
das Jahr 2022 begleiten wür-
de. Im Dezember 2020 hatte 
unser Landkreis nach den Vor-

gaben des Landes ein Impf-
zentrum schnell auf die Beine 
stellen können und auch nach 
dessen Schließung seine Wie-
dereröffnung ermöglicht, als 
sich der Bedarf dafür abzeich-
nete. Unser Gesundheitsamt 
ist nach eigenen Angaben 
mittlerweile bei der Nachver-
folgung von Infektionsketten 
an seine Grenzen gestoßen. 
Und auch die Menschen wol-
len nach 2 Jahren Ausnahme-
zustand endlich ihr selbstbe-
stimmtes Leben zurück, sind 
aber durch die Flut an me-
dialer Corona-Berichterstat-
tung auch total verängstigt. 
Dabei braucht es doch Hoff-
nung und Zuversicht, damit 
wir nicht auch noch seelisch 
erkranken und durch Überre-
aktionen den klaren Kopf ver-
lieren. Ein ungetrübter Blick 
auf unsere Zahlen könnte aus 
dieser Angstspirale heraushel-
fen. Im Verbundkrankenhaus 
Bernkastel-Wittlich -mit einer 
Bettenkapazität von 551 Bet-
tenwerden laut letzter Pres-
semitteilung des Kreises vom 
09. Dezember 7 Covid-19-Pa-
tienten behandelt, davon kei-
ner intensivmedizinisch. Da-
mit haben wir eine Belegung 
der Gesamtbetten mit die-
sen Patienten von 1,27 %. Die 
Mehrzahl der Neuinfizierten 
wird sich also nur in Quaran-
täne befinden, ohne Kranken-
hauskapazitäten in Anspruch 
nehmen zu müssen. Das DI-
VI-Intensivregister weist laut 
heutigem Stand trotz Kranken-
hausschließungen und dem 
Abbau von Intensivbetten und 
den seit Jahren bekannten 
Engpässen im Gesundheitswe-
sen während der Wintermo-
nate, bundesweit noch freie 
Intensivbetten in Höhe von 
13,16 % aus und für Rhein-
land-Pfalz sind es gar 14,64 
%. Inwieweit die Lage im Ge-
sundheitswesen allein Coro-
na-bedingt als dramatisch an-
zusehen ist, mag jeder anhand 
dieses Wissens für sich ent-
scheiden. Angst ist immer ein 
schlechter Ratgeber!
Abschließend möchte ich mich 
für eine gute Zusammenarbeit 
bedanken und Ihnen und ihren 
Familien gesegnete und angst-
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freie Weihnachten wünschen. 
Für das kommende Jahr habe 
ich die Hoffnung, dass sich alle 
Menschen wieder die Hand 
reichen können, ganz unab-
hängig von ihrem Impf- oder 
G-Status. Das einzig relevante 
G steht für GESUND!
Dem Haushalt 2022 werde ich 
für die AfD zustimmen. Danke 
für Ihre Zeit!

Die Linke / ÖDP
Sehr geehrter Herr Landrat, 
liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, Mitarbeitende und Gä-
ste,
seit bereits fast 2 Jahren hat 
die Pandemie uns nun fest im 
Griff und seitdem ist nichts 
mehr so wie es mal war. Men-
schen haben ihre Existenzba-
sis oder sogar ihr Leben ver-
loren, Pflegepersonal kommt 
immer wieder an seine Gren-
zen, teilweise bis hin zum 
Selbstmord. Wir mussten mit-
erleben, wie Familien ohne 
Abschied auseinandergerissen 
wurden und spüren tagtäglich, 
wie Hass und Hetze unsere 
Gesellschaft immer weiter ab-
stumpfen lässt. Zu Letzterem 
komme ich später nochmal. 
Im vergangenen Jahr hat die 
Fraktion DIE LINKE/ÖDP sich 
beim Haushalt enthalten, da 
uns die soziale und ökolo-
gische Komponente fehlte. 
Dieses Jahr möchte ich Ihnen 
sagen, dass auch dies sich aus-
nahmsweise mal anders ge-

staltet. Wie Sie wissen, bin ich 
wahrscheinlich die Letzte hier 
im Raum, die gerne ein Lo-
beslied auf die bürgerlichen 
Parteien singt. Soweit wer-
de ich auch definitiv nicht ge-
hen. Aber ich möchte hervor-
heben, was wir gemeinsam 
als Kreistag unter anderem ge-
schafft haben: 
Wir haben als einziger Land-
kreis in Rheinland-Pfalz un-
ser Impfzentrum schnell und 
auf unbürokratische Art und 
Weise wieder reaktiviert. Ich 
möchte allen Beteiligten dafür 
und ganz generell für alle Mü-
hen rund um die Pandemiebe-
kämpfung danken. Es ist en-
orm, was Sie alle leisten, egal 
ob im Background oder vorne 
an der Corona-Front sozusa-
gen, und ich hoffe, dass man 
auf Landes- und Bundesebe-
ne alles daran tut, Ihre Mü-
hen endlich anständig zu ent-
lohnen – denn auch wenn wir 
für Sie klatschen und es von 
ganzem Herzen meinen, es 
reicht einfach nicht.
Was wir auch sehr begrüßten, 
war die Übernahme der Be-
treuungskosten in den Zeiten, 
in denen Eltern verunsichert 
waren und ihre Kinder teil-
weise nicht in die KiTa bringen 
wollten oder konnten. Dies 
nahm vielen Familien viel Sor-
ge von den Schultern. 
Aber zurück zum Haushalt 
2022: in den Beratungen ha-
ben wir gemerkt, dass es mehr 
als schwierig ist, vorausschau-

end zu planen. Denn wir alle 
haben keine Glaskugel und 
können maximal hoffen, dass 
sich die Pandemielage wieder 
entspannt. Im Hinblick auf die-
se Ausgangslage, ist der Haus-
haltsentwurf für uns akzep-
tabel, das heißt wir werden 
diesem dieses Mal zustim-
men. 
Aber lassen Sie mich doch 
nochmal zur Pandemiela-
ge und den Auswirkungen 
auf unsere Gesellschaft zu-
rückkommen. Ich sage gene-
rell ungern: „Ich habe es Ih-
nen ja gesagt…“ Aber…. Ich 
habe es Ihnen ja gesagt. Vor 
ca. anderthalb Jahren schon 
hat das linke Spektrum ver-
sucht, auf die Gefahren der 
Coronaleugner aufmerksam 
zu machen; leider wurde dies 
unterschätzt und kleingeredet 
– nicht nur hier, sondern bun-
desweit. Im Kreistag hat man 
mir lautstark mitgeteilt, wie 
harmlos diese Demos doch 
seien und dass man sie besser 
ignorieren sollte. Dann wurde 
aber der Bundestag gestürmt 
und die Meinungen änderten 
sich langsam. Mittlerwei-
le gibt es Fackelmärsche vor 
Häusern von Abgeordneten, 
Kommunalpolitiker*innen, 
auch aus unserem Kreis, wur-
den bereits bedroht und in 
Trier demonstrierten am Wo-
chenende erneut Erziehe-
rinnen Seite an Seite mit Mit-
gliedern der NPD. Auf einem 
der Schilder stand „Mama 

und Erzieherin mit Herz. Frie-
de und Freiheit für unsere 
Kinder“, auf einem anderen 
„Werden wir Ungeimpfte bald 
vergast?“. Ich behaupte nun, 
dass alle hier vertretenen de-
mokratischen Parteien da-
rin ein Problem sehen und 
ich bin froh darüber, dass wir 
alle in unserem Umfeld und 
im Rahmen unserer Möglich-
keiten versuchen, gegen diese 
Schieflage anzukämpfen. Nur 
solidarisch kommen wir durch 
die Krise, nur solidarisch kön-
nen wir Risikopatient*innen, 
Kinder und Kranke, vor einem 
schweren Verlauf schützen. 
Nur wenn wir Abstand halten, 
Kontakte reduzieren, Maske 
tragen, uns testen und impfen 
lassen – egal wie oft es eben 
sein muss – kommen wir wie-
der in einen Zustand der Nor-
malität zurück. Wobei diese 
Normalität anders sein wird, 
als die, die wir aus den Jahren 
vor 2020 kennen. 
Deshalb lasst uns gemein-
sam, Partei übergreifend, da-
für sorgen, dass die Menschen 
im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich gut informiert sind, über-
all den nötigen Corona-Schutz 
erhalten und sich wieder si-
cher fühlen können. Und dazu 
gehört auch, dass wir Faschis-
mus keine Chance geben.
In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen eine besinnliche Ad-
ventszeit. Rutschen Sie gut ins 
neue Jahr und bleiben Sie bit-
te alle gesund. 

Der Verkehrsverbund Regi-
on Trier (VRT) reagiert ge-
meinsam mit dem Landkreis 
Bernkastel-Wittlich und dem 
zuständigen Verkehrsunter-
nehmen auf Kundenrückmel-
dungen und optimiert einzel-
ne Fahrten dreier Buslinien. 
Damit ändern sich die Ab-
fahrtszeiten für Schüler ent-
lang der Linien 351, 353 und 
358 zum ersten Schultag nach 
den Weihnachtsferien, am 
Montag, 3. Januar 2022.
Schüler aus den Orten nörd-
lich von Hasborn so zum Bei-
spiel aus Pantenburg, Eckfeld, 

Wallscheid fahren mit den Li-
nien 351 und 353 morgens 
vor der ersten Stunde rund 
zehn Minuten später los und 
sind mittags nach der sechs-
ten Stunde 15 Minuten kürzer 
unterwegs. Zudem haben die 
Kreisverwaltung und der VRT 
beim ZOB in Wittlich unter an-
derem für die Orte Gipperath, 
Willwerscheid, Eckfeld, Lau-
feld, Nieder- bzw. Oberöfflin-
gen Anschlüsse auf die Linien 
212 Richtung Salmtal und 301 
Richtung Bernkastel-Kues op-
timiert.
Zusätzliche Verbindungen er-

Verkehrsverbund Region Trier optimiert Fahrpläne
geben sich auch für Wittlich- 
Dorf. Demnach fährt künftig 
neben der Linie 356 auch die 
Linie 358 in den Wittlicher 
Stadtteil. Damit bekommen 
Schüler vor der ersten Stunde 
sowie nach der sechsten und 
achten Stunde eine verbes-
serte Anbindung zum Peter-
Wust-Gymnasium.

Weitere Informationen und 
die genauen Abfahrtzeiten 
gibt es auf der Internetseite 
des VRT unter www.vrt-info.
de/fahrplananpassungenim-
busnetz-eifel-kondelwald. Bei 
Fragen und Anregungen wen-
den Sie sich bitte an den VRT 
unter 0180 6 131619 oder 
kontakt@vrt-info.de.

  Jetzt auch bei Facebook: 
  www.Facebook.com/
  kvbkswil
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Michael Berres. Foto: Głębocki

Großer Erfolg für Micha-
el Berres, Jahrgang 1993 aus 
Ürzig, der seine musikalische 
Ausbildung in Gesang bei In-
grid Wagner an der Musik-
schule des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich erhielt. Er steht 
jetzt als Roger Davies bei „Tina 
– Das Tina Turner Musical“ in 
Hamburg auf der Bühne.
Nach seiner Ausbildung an der 
Musikschule des Landkreises, 
wo er bei vielen Veranstal-
tungen als Solist und Sänger 
im „Jungen Gesangsensem-
ble“ mitwirkte, bereitete ihn 
die Gesangspädagogin Ingrid 
Wagner auf die Aufnahme-
prüfung an der Folkwang Uni-
versität der Künste Essen im 
Fach Musical vor. Dort studier-
te Michael Berres von 2017 bis 
2021.
Schon vor Beginn seines Stu-
diums sammelte er erste 
Theatererfahrung in der 
Theater-AG des Nikolaus-
von-Kues-Gymnasiums in 
Bernkastel-Kues und durch die 
regelmäßige Teilnahme am 
Musical in der Tufa Trier. Am 
Theater Trier wirkte er bei den 
Produktionen Hair und Jesus 
Christ Superstar mit. Während 
seines Studiums spielte er die 
Rolle des Trigorin in Die Möwe 
und war 2018 in der West Side 
Story am Theater Dortmund 

zu sehen. Im Folgejahr konnte 
man ihn als Georg Zierschnitz 
in Spring Awakening sehen 
und er übernahm die Rolle des 
Otto Kringelein in Grand Ho-
tel. Zuletzt stand er in der Rol-
le des Chino in West Side Sto-
ry am Theater Koblenz auf der 
Bühne und war als Cover Riese 
Bruder in Das tapfere Schnei-
derlein bei den Brüder Grimm 
Festspielen in Hanau zu erle-
ben. Aktuell ist er in Tina - Das 
Tina Turner Musical im Stage 
Operettenhaus in Hamburg 
als Roger Davies, Tina Turners 
Manager, zu sehen.
Michael Berres tritt damit in 
die Fußstapfen der vielen er-
folgreichen Profimusiker, die 
aus der Musikschule des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich 
hervorgegangen sind.

Ehemaliger Musikschüler bei 
Tina Turner Musical engagiert

Im Rahmen der Wohngeldre-
form wurden zum 1. Januar 
2022 die Höchstbeträge der 
zu berücksichtigenden Mie-
te oder Belastung sowie die 
Einkommensgrenzen angeho-
ben. Dies bedeutet, dass mehr 
Wohngeld (Mietzuschuss, La-

stenzuschuss) für mehr Haus-
halte bewilligt und ausgezahlt 
wird. Laut Verordnungsge-
ber wird mit der Reform das 
Wohngeld an die allgemei-
ne Mieten- und Einkommens-
entwicklung seit der letzten 
Änderung im Jahr 2020 ange-

passt.
Wohngeld wird nur auf An-
trag gewährt und kann frühe-
stens ab Antragsmonat bewil-
ligt werden.
Ausnahme: Alle Haushalte, 
denen Wohngeld über den 
31. Dezember 2021 hinaus be-
willigt wurde, erhalten für die 
Zeit ab dem 1. Januar 2022 
von Amts wegen einen Ände-
rungsbescheid und anschlie-
ßend eine Nachzahlung. Die 
Wohngeldberechtigten, die 
bereits laufende Wohngeld-
leistungen erhalten, bittet die 
Wohngeldstelle der Kreisver-
waltung von Nachfragen zum 

Bearbeitungsstand abzuse-
hen.
Das Team der Wohngeldstel-
le berät Bürger, die erstmals 
oder wieder einen Wohn-
geldanspruch haben könnten 
und führt Probeberechnungen 
zur Ermittlung eines mög-
lichen Wohngeldanspruches 
durch. 
Weitere Informationen über 
die Miethöchstbeträge und 
die Einkommensgrenzen fin-
den Interessierte auf der Inter-
netseite der Kreisverwaltung 
www.Bernkastel-Wittlich.de 
unter dem Stichwort Wohn-
geld.

Höheres Wohngeld für mehr Haushalte ab 2022
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Mit der Aktion „Projekt des 
Monats“ möchte die LAG Vul-
kaneifel Interessierten zeigen, 
was alles im Rahmen einer 
LEADER-Förderung möglich 
ist. Diverse Projekte aus der 
LAG Vulkaneifel haben ge-
zeigt, wie vielfältig das euro-
päische Förderprogramm LEA-
DER sein kann. Projektträger 
können neben Kommunen, 
Vereinen und Verbänden auch 
Privatpersonen und Unter-
nehmen sein. Projekte können 
mit bis zu 75% Förderanteil 
unterstützt werden. Wichtig 
für die LEADER-Förderung ist, 
dass die Projekte innovativ 
sind und dass sie die Region 
voranbringen.
In dem letzten Report des Jah-
res möchte die LAG Vulka-
neifel das Projekt „Machbar-
keitsstudie zur Öffnung des 
Verbindungsstollen zwischen 
dem Jungferweiher und dem 
Ulmener Maar“ vorstellen. In 
der Stadt Ulmen sind das Ul-
mener Maar und der Jungfehr-
weiher durch die B 48, eine 
Bahntrasse, eine Kreisstra-
ße und eine Ortsstraße ober-
irdisch getrennt. Ein Stollen 
verbindet aber beide Maare 
unter Tage. Mit einer Gesamt-
investition von rund 14.000 € 
konnte eine Machbarkeitsstu-
die finanziert werden, in der 

LAG Vulkaneifel: Projekt  
des Monats Dezember

untersucht wurde, ob eine 
fußläufige unterirdische Ver-
bindung zwischen den beiden 
Naturschutzgebieten geschaf-
fen werden kann. Die LAG hat 
das Projekt mit einer Förder-
summe von rund 9.200 € un-
terstützt. 
Als Projekteergebnis hat sich 
herausgestellt, dass der Stol-
len für die Öffentlichkeit geöff-
net werden kann. Bis zu die-
sem Zeitpunkt konnte dieses 
geschichtliche Kulturgut und 
der geologische Aufschluss-
punkt weder von Einheimi-
schen noch von Gästen ge-
nutzt oder wahrgenommen 
werden. Deshalb stellt die 
Verbindung der Maare unter 
Tage ein neues einzigartiges 
Ensemble dar - sowohl aus ge-
ologischer als auch kulturhi-
storischer Sicht. Die Baumaß-
nahmen werden nächstes Jahr 
beginnen und sollen noch in 
gleiches Jahr abgeschlossen 
sein. Dieses Projekt ist ein 
gutes Beispiel, wie aus einer 
Idee, einem Wunschgedan-
ken, ein Konzept mit Umset-
zung entstanden ist.
Bei Fragen zu LEADER steht 
das Regionalmanagement 
zur Verfügung (Tel.: 06302 
923914, E-Mail: isabelle.sch-
midtholz@entra.de, www.lea-
der-vulkaneifel.de).
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In der Region Trier besteht 
die Möglichkeit, den Weih-
nachtsbaum an einer der 
zahlreichen Grüngutsammel-
stellen des A.R.T. kostenlos 
anzuliefern.
Informationen zu den Stand-
orten und Öffnungszeiten der 

Grüngutsammelstellen erhal-
ten Sie auf www.art-trier.de 
oder unter der Telefonnum-
mer 0651 9491-414
Zusätzlich zu den Entsor-
gungsmöglichkeiten des 
Zweckverbandes A.R.T. wer-
den die Weihnachtsbäume in 

Wohin mit dem Weihnachtsbaum

Ab sofort können Anträge für 
die Teilnahme am EU-Um-
strukturierungsprogramm 
für Rebpflanzungen im Jahr 
2022 gestellt werden. Die An-
tragsfrist endet am 31. Janu-
ar 2022. Für Flächen in Flur-
bereinigungsverfahren gilt 
im Jahr der Besitzeinweisung 
eine gesonderte Antragsfrist. 
Sie endet in diesem Jahr am 
2. Mai 2022. Die Frist gilt für 
den Teil 2 des Antragsverfah-
rens. Hier können alle Flä-
chen beantragt werden, die 
2022 gepflanzt werden sol-
len.
Voraussetzung für eine För-
derung ist, dass die jetzt be-
antragten Flächen bereits in 
Teil 1 des Antragsverfahrens 
gemeldet wurden und einen 

positiven Rodungsbescheid 
erhalten haben. Ein Nach-
melden ist nicht möglich. Für 
eine Förderung muss auch 
zwingend in allen Maßnah-
men die Rebsorte gewechselt 
werden.
Die Pflanzung kann in diesem 
Programm mit allen in der Li-
ste der BLE enthaltenen Reb-
sorten erfolgen. Eine Förde-
rung im Rahmen genehmigter 
Anbaueignungsversuche ist 
nicht mehr möglich.
Fördersätze 2022:
• Maßnahmen 31 und 41: 

10.000 €/ha (Flachlagen)
• Maßnahmen 32 und 42: 

19.000 €/ha (Steillagen)
• Maßnahmen 34 und 44: 

21.000 €/ha (Steilst- und 
Terrassenlagen)

• Maßnahmen 33 und 43: 
9.000 €/ha (Extensive  
Anlagen)

• Maßnahme 51: 
32.000 €/ha (Handarbeits-
mauersteillagen)

• Maßnahme 52 und 62: 
6.000 €/ha (Nutzung  
gebrauchter Materialien)

• Maßnahme 53: 
24.000 €/ha (Neuanlage 
von Querterrassen)

Ab 2022 kann der reine 
Wechsel der Rebunterlage 
nicht mehr gefördert werden. 
Für die Pflanzung 2022 ver-
bleibt bei allen Maßnahmen 
der Wechsel der Rebsorte. Ab 
2023 sind neue Maßnahmen 
geplant.
Anträge sollen über das Wei-
ninformationsportal (WIP) 

Umstrukturierungsanträge für Rebpflanzungen im Jahr 2022
der Landwirtschaftskammer 
elektronisch gestellt wer-
den. Die Antragstellung über 
das Weininformationsportal 
erleichtert dem Antragstel-
ler durch Fehlerhinweise das 
Ausfüllen des Antrages. Für 
Antragsteller, die diese Mög-
lichkeit nicht nutzen wollen, 
stehen auf der Internetseite 
des Landwirtschaftsministe-
riums (https://mwvlw.rlp.de/
de/themen/weinbau/foerde-
rung/umstrukturierung/) die 
Richtlinie und die Antragsfor-
mulare zum Download bereit. 
Ansprechpartner für Fragen 
zur Umstrukturierung bei der 
Kreisverwaltung ist Sebastian 
Wagner, Tel.: 06571 14-2417, 
E-Mail: Sebastian.Wagner@
bernkastel-wittlich.de.

Das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infra-
struktur und die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau haben Zu-
schussprogramme zur Errich-
tung neuer Ladestationen für 
Elektroautos im nicht öffent-
lich zugänglichen Bereich von 
Unternehmen und Kommu-
nen gestartet.
Gefördert wird die Beschaf-
fung und Errichtung von Lade-
stationen für Elektrofahrzeuge 
an nicht öffentlich zugäng-

lichen Stellplätzen zum Aufla-
den gewerblich oder kommu-
nal genutzter Elektrofahrzeuge 
(Flottenfahrzeuge und Carsha-
ring-Fahrzeuge) sowie zum Auf-
laden von Elektrofahrzeugen 
von Beschäftigen der Unterneh-
men und Kommunen. Antrags-
berechtigt sind zum Beispiel 
private und kommunale Unter-
nehmen, Einzelunternehmer 
und Freiberufler. Der Zuschuss 
beträgt 70 % der förderfähigen 
Gesamtkosten (Anschaffung, 

Anschluss und Montage), ist 
aber auf maximal 900 Euro pro 
Ladepunkt begrenzt.
Voraussetzung für die Förde-
rung ist, dass der für den La-
devorgang genutzte Strom zu 
100 % aus erneuerbaren En-
ergien stammt. Dieser kann 
über einen entsprechenden 
Stromliefervertrag oder aus 
Eigenerzeugung vor Ort bei-
spielsweise aus eine Photo-
voltaik-Anlage bezogen wer-
den. Unternehmen müssen 

den Zuschuss vor Beginn des 
Vorhabens im KfW-Zuschuss-
portal beantragen. Nähere In-
formationen zur Förderung 
einschließlich einer Liste der 
förderfähigen Ladestationen 
sind abrufbar unter www.kfw.
de/441 (Unternehmen).
Fragen beantwortet auch 
die Wirtschaftsförderung im 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich, Tel.: 06571 14-2494, E-
Mail: wirtschaftsfoerderung@
bernkastel-wittlich.de. 

Zuschussprogramme zur Förderung neuer Ladestationen für 
Elektromobilität in Unternehmen und Kommunen gestartet

einigen Ortsgemeinden der 
Landkreise Bernkastel-Witt-
lich, Bitburg-Prüm sowie in 
der Vulkaneifel durch Jugend-
gruppen und Feuerwehren 
eingesammelt. Diese kündi-
gen ihre Termine selbst an.
Die Weihnachtsbäume wer-

den in Biomassekraftwerken 
verwertet oder zerkleinert als 
Bodenverbesserer auf land-
wirtschaftliche Flächen aus-
gebracht. Damit dies möglich 
ist, muss der Weihnachts-
schmuck gründlich entfernt 
werden.

Besuchen Sie uns im Internet:  
www.Bernkastel-Wittlich.de
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Im Wittlicher Kreishaus ver-
abschiedete Landrat Gregor 
Eibes zum Jahresende die Mit-
arbeiterinnen Jutta Heck, Eva 
Matulla-Koumanov und Ma-
rie-Therese Schimper in den 
Ruhestand.
Jutta Heck hat sich während 
ihrer langjährigen Dienstzeit 
im öffentlichen Dienst, in der 
sie für die damalige Haupt-
schule Wittlich-Wengerohr 
und heutige Clara-Viebig Real-
schule plus als Schulsekretärin 
tätig war, durch Fleiß, Orga-
nisationsfähigkeit, Empathie 
und die verlässliche Erfüllung 
ihrer Aufgaben ausgezeichnet. 
Schülern, Eltern, Lehrern so-
wie der Schulleitung und den 
Kollegen der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich hat sie mit 
ihrem besonders hilfsbereiten 
und immer freundlichen We-
sen jederzeit zur Seite gestan-
den.
Eva Matulla-Koumanov hat 
sich während der langjäh-
rigen Dienstzeit im öffentli-
chen Dienst als vorbildliche 
Musikschullehrerin dem Gei-
gennachwuchs an der Kreis-
musikschule Bernkastel-Witt-
lich gewidmet. Sie wirkte an 
zahlreichen repräsentativen 

Auftritten der Kreismusikschu-
le mit. Durch ihre Einsatzbe-
reitschaft und ihr freundliches 
und lebhaftes Wesen, fand sie 
jederzeit große Anerkennung 
bei ihren Schülern, Kollegen 
und Vorgesetzten.
Marie-Therese Schimper hat 
sich während der langjäh-
rigen Dienstzeit im öffentli-
chen Dienst, in der sie in den 
Bereichen Landwirtschaft, Si-
cherheit und Ordnung, So-
ziale Hilfen und zuletzt viele 
Jahre im Fachbereich Hilfe zur 
Pflege und Eingliederungshil-
fe eingesetzt war, durch Fach-
wissen, Fleiß, Organisations-
fähigkeit und die verlässliche 
Erledigung ihrer Aufgaben 
ausgezeichnet. In allen Be-
reichen war sie für die Bürger 
sowie für die Mitarbeiter stets 
eine kompetente Ansprech-
partnerin.
Landrat Gregor Eibes dankte 
den drei Mitarbeiterinnen für 
ihre langjährige Tätigkeit für 
den Landkreis Bernkastel-Witt-
lich und wünschte für den ver-
dienten Ruhestand alles Gute. 
Dem Dank und den Wünschen 
des Landrats schlossen sich 
Vorgesetzte und Personalrat 
gerne an.

Mitarbeiterinnen in den Ruhestand verabschiedet

In einer kleinen Feierstunde 
im Wittlicher Kreishaus konn-
te Martin Waxweiler jetzt sein 
40-jähriges Dienstjubiläum 
feiern. Landrat Gregor Eibes 
dankte ihm für seine bishe-
rige Arbeit sowie die langjäh-
rige Treue zum öffentlichen 

Musikschullehrer feiert  
Dienstjubiläum

Dienst und zur Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich. Den 
Glückwünschen des Landrats 
schlossen sich der Vorsitzende 
des Personalrats Werner Petry 
und der Leiter der Musikschule 
des Landkreises Frank Wilhel-
mi gerne an.

Fachbereichsleiterin Edith Maus, Marie-Therese Schimper, 
Landrat Gregor Eibes.

Fachbereichleiter Stefan Schmitt, stellvertretende Schulleiterin 
Melanie Schmitt, Jutta Heck, Landrat Gregor Eibes.

Vorsitzender Personalrat Werner Petry, Musikschulleiter Frank 
Wilhelmi, Eva Matulla-Koumanov, Landrat Gregor Eibes.

Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als kundenorien-
tiert, innovativ und wirtschaftlich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet folgende Stellen an:

Interviewer für den Zensus 2022
– Mai bis August 2022 –

Die vollständigen Stellenausschreibungen fin-
den Sie unter www.stellen.bernkastel-witt-
lich.de. Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung 
ausschließlich das Bewerberportal.
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie  
auch im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen  

bzw. www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.

Allgemeinverfügung des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich zur Absonderung 
von Omikron-Fällen

Gemäß § 28 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) erlässt die Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich als Kreisordnungsbehör-
de nach Vorgaben des Gesundheits-
amtes folgende Allgemeinverfügung:
1. Enge Kontaktpersonen zu besorg-
niserregenden Virusvarianten (aktuell 
Omikron-Variante) im Sinne § 1 Abs. 
1 Nr. 5 der Absonderungsverordnung 
(AbsonderungsVO) werden für 14 Tage 
nach dem letzten Kontakt zu der posi-
tiv getesteten Person oder bei Haus-
standsangehörigen ab dem positiven 
Testergebnis der infizierten Person in 
häuslicher Quarantäne abgesondert. 
Dies gilt auch für genesene, vollständig 
geimpfte und geboosterte enge Kon-
taktpersonen. Es besteht keine Mög-
lichkeit zur Freitestung oder vorzeitiger 
Beendigung der Absonderungszeit 
durch einen negativen Test. 
2. Die Beendigung der Absonderung 
setzt einen negativen PCR-Test voraus, 
der frühestens am zwölften Tag nach 
der Absonderung durchgeführt wird. 
Alternativ kann am 14. Tag nach der 
Absonderung ein PoC-Test durch ge-
schultes Personal bei einer Testeinrich-
tung vorgenommen werden. § 3 Abs. 5 
Satz 2 der AbsonderungsVO in der ak-
tuell gültigen Fassung findet keine An-
wendung. 
3. In einzelnen begründeten Ausnah-
mefällen kann in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt abweichend entschie-
den werden.

Begründung:
Für enge Kontaktpersonen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Absonderungs-
verordnung des Landes Rheinland-
Pfalz (AbsonderungsVO) besteht eine 
Pflicht zur Absonderung gemäß § 3 Ab-
sonderungsVO. Die Verpflichtung zur 
Absonderung besteht gemäß § 6 der 
COVID-19 Schutzmaßnahmen-Ausnah-
me-Verordnung grundsätzlich nicht 
für geimpfte und genesene Personen. 
Nach § 4 Abs. 4 der AbsonderungsVO 
kann das Gesundheitsamt hiervon ab-
weichende oder weitergehende Maß-
nahmen erlassen. Von diesem Recht 
wird vorliegend aufgrund des erhöhten 
Infektionsrisikos der Omikronvariante 
im Rahmen dieser Allgemeinverfügung 
Gebrauch gemacht. Die Allgemeinver-
fügung richtet sich an enge Kontakt-
personen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 
5 AbsonderungsVO zu einer mit der 
neuartigen besorgniserregenden SARS-
CoV-2 Virusvariante (VOC) B.1.1.529 
(Omikron) infizierten Person. Nach der-
zeitigem Kenntnisstand verbreitet sich 
die Omikronvariante deutlich schneller 
und effektiver als die bisherigen Virus-
varianten. Es besteht daher ein deut-
lich höheres Ansteckungsrisiko auch 
bei genesenen, geimpften und geboo-
sterten Personen. Dadurch kann es zu 

einer schlagartigen Erhöhung der In-
fektionsfälle und einer schnellen Über-
lastung des Gesundheitssystems und 
ggfls. weiterer Versorgungsbereiche 
kommen. Es gilt daher eine rasante 
Verbreitung der Variante zu verhin-
dern. Nach Empfehlungen des Robert-
Koch-Instituts (RKI) ist für alle engen 
Kontaktpersonen von infizierten Per-
sonen mit der Omikronvariante auf-
grund des erhöhten Infektionsrisikos 
daher eine Absonderung von 14 Tagen 
ab dem letzten Kontakt oder bei Haus-
standsangehörigen ab dem positiven 
Testergebnis der infizierten Person an-
zuordnen. Eine Möglichkeit zur Freite-
stung in der Inkubationszeit ist nicht 
vorgesehen. Um das Ansteckungsrisi-
ko weiter zu reduzieren, setzt die Be-
endigung der Absonderung das Vor-
liegen eines negativen Testergebnisses 
voraus. 
Der Erlass dieser Anordnung ist das ge-
eignete, erforderliche und angemes-
sene Mittel, um eine weitere rasante 
Verbreitung der Omikronvariante zu 
verhindern. Sie ist im Hinblick auf das 
aktuelle Infektionsgeschehen auch ge-
boten.

Hinweise:
Zuständige Behörde für die Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Entschädi-
gung in Fällen nach § 56 IfSG ist, gemäß 
§ 4 Nr. 11 der Landesverordnung zur 
Durchführung des Infektionsschutzge-
setzes (IfSGDV) vom 10. März 2010, ist 
das Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung, Reiterstraße 16, 76829 
Landau, E-Mail: 56-Ifsg@lsjv.rlp.de. Die 
Anträge können online unter https://
www.ifsg-online.de gestellt werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, Kurfür-
stenstraße 16, 54516 Wittlich, schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen. 
Die Schriftform kann auch durch die 
elektronische Form ersetzt werden. In 
diesem Fall ist das elektronische Doku-
ment mit einer qualifizierten Signatur 
zu versehen. Bei Verwendung der elek-
tronischen Form sind insbesondere 
die technischen Rahmenbedingungen 
zu beachten, die im Internet auf der 
Homepage der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich (www.bernkastel-witt-
lich.de) unter Kreisverwaltung Kontakt/
Öffnungszeiten bei „Formgebundene 
elektronische Kommunikation“ aufge-
führt sind. Zur Übermittlung per E-Mail 
steht die E-Mail-Adresse: kv-bernka-
stel-wittlich@poststelle.rlp.de zur Ver-
fügung.

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Wittlich, den 28. Dezember 2021
Gregor Eibes
Landrat

Allgemeinverfügung des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich „Montags- oder 
Lichterspaziergänge“

Gemäß § 15 Abs. 1 des Gesetzes über 
Versammlungen und Aufzüge (Ver-
sammlungsgesetz – VersammlG), § 35 
Verwaltungsverfahrensgesetz (LVwV-
fG) erlässt die Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich als Versammlungsbehörde 
folgende Allgemeinverfügung:
1. Die nicht angemeldeten sogenann-
ten „Montags- oder Lichterspazier-
gänge“ werden als öffentliche Ver-
sammlungen unter freiem Himmel 
eingestuft. Auf dem Gebiet des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich gelten für 
diese folgende Auflagen:
a. Die Versammlungsteilnehmer haben 
einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
zueinander einzuhalten. 
b. Die Versammlungsteilnehmer ha-
ben eine medizinische Gesichtsmaske 
(OP-Maske) oder eine Maske der Stan-
dards KN95/N95 oder FFP2 zu tragen. 
Personen, denen dies wegen einer Be-
hinderung oder aus gesundheitlichen 
Gründen nicht möglich oder unzumut-
bar ist, haben dies durch ärztliche Be-
scheinigung nachzuweisen. 
c. Das Abstandsgebot sowie die Mas-
kenpflicht gelten nicht für Kinder bis 
zur Vollendung des sechsten Lebens-
jahres.
2. Die sofortige Vollziehung der in Zif-
fer 1 verfügten Auflagen wird hiermit 
im besonderen öffentlichen Interesse 
gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO an-
geordnet.
Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst 
bis zum Ablauf des 09. Januar 2022. 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag 
nach ihrer Veröffentlichung als bekannt 
gegeben (§ 1 Absatz 1 Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz i.V.m. § 41 Ab-
satz 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensge-
setz i.V.m. § 1 Abs. 6 der Hauptsatzung 
des Landkreises Bernkastel-Wittlich).

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, Kurfür-
stenstraße 16, 54516 Wittlich, schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen. 
Die Schriftform kann auch durch die 
elektronische Form ersetzt werden. In 
diesem Fall ist das elektronische Doku-
ment mit einer qualifizierten Signatur 
zu versehen. Bei Verwendung der elek-
tronischen Form sind insbesondere 
die technischen Rahmenbedingungen 
zu beachten, die im Internet auf der 
Homepage der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich (www.bernkastel-witt-
lich.de) unter Kreisverwaltung Kontakt/
Öffnungszeiten bei „Formgebundene 
elektronische Kommunikation“ aufge-
führt sind. Zur Übermittlung per E-Mail 

steht die E-Mail-Adresse: kv-bernka-
stel-wittlich@poststelle.rlp.de zur Ver-
fügung.

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Wittlich, den 22. Dezember 2021
gez. Gregor Eibes
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung ge-
mäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungszu-
stellungsgesetz in Verbindung mit § 10 
Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszustellungs-
gesetz sowie § 1 Abs. 1 der Hauptsat-
zung des Landkreises Bernkastel-Witt-
lich, jeweils in den aktuell gültigen 
Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt all-
gemein unbekannt ist, wird benach-
richtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich 12 – 
Jugend und Familie -, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürftige Entscheidung ge-
troffen hat.
Betroffene/r: Irakli Tsurtsumia
letzte bekannte Anschrift: 0162 Tiflisi, 
Chyonditelis Straße 27
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 10.11.2021 und 14.12.2021, Az.: 
12-42-G-007196
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – 
Fachbereich 12 – Jugend und Familie 
-, Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
eingesehen werden. Durch die öffent-
liche Zustellung werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen. Die Entscheidung gilt 
als zugestellt, wenn seit dem Tag die-
ser Bekanntmachung zwei Wochen 
vergangen sind. Die Entscheidung er-
langt Bestandskraft, wenn der/die Be-
troffene nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zustellung schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich Widerspruch 
einlegt.

Wittlich, 20.12.2021
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Manuela Neithöfer

Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
(Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich be-
absichtigt, einen Auftrag über Erd- Be-
ton- Maurer- Pflasterarbeiten an einer 
Realschule Plus in Wittlich zu vergeben. 
Submissionstermin ist der 26.01.2022, 
11:15 Uhr. Der detaillierte Langtext der 
öffentlichen Ausschreibung kann im 
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Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Osann Unterm Wittlicherweg Landwirtschaftsfläche, 0,5053 ha
  Gebäude- u. Freifläche
Osann Unterm Wittlicherweg Landwirtschaftsfläche 0,3359 ha
Osann Wittlicher Straße  Gebäude- u. Freifläche 0,1679 ha
Niederemmel Vorm Berg Landwirtschaftsfläche, 0,4135 ha
  Gehölz
Maring-Noviand Ober dem Rennpfädchen Landwirtschaftsfläche 0,2934 ha
Maring-Noviand Oberm Sankenfeld Landwirtschaftsfläche 0,1425 ha
Maring-Noviand Bierenbaum Landwirtschaftsfläche 0,1897 ha
Burgen Vor Bitsch Landwirtschaftsfläche 0,1010 ha
Burgen Im Bauerweinberg Landwirtschaftsfläche 0,1454 ha
Arenrath Hauptstraße  Landwirtschaftsfläche, 0,6221 ha
  Gebäude- u. Freifläche 
Kesten Auf der Träf Landwirtschaftsfläche 0,1076 ha
Monzel Unterm Hüttenkopf Landwirtschaftsfläche 0,1933 ha
Monzel Im Kombel Landwirtschaftsfläche 0,3903 ha
Maring-Noviand Im kleinen Buberingsbann Landwirtschaftsfläche 0,1774 ha
Niederemmel Oberm großen Graben 
 aufm Neumagenerweg Landwirtschaftsfläche 0,2823 ha
Niederemmel Oberm großen Graben 
 aufm Neumagenerweg Landwirtschaftsfläche  0,2958 ha 

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 14.01.2022 schriftlich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571 142418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Wittlich.de).

Internet unter www.bernkastel-witt-
lich.de/ausschreibungen.html abgeru-
fen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
16.12.2021
Im Auftrag: Andreas Müller

Wo kann ich mich  
impfen lassen?

Das Wittlicher Impfzentrum, 
Schlossstraße 31 in Wittlich 
hat montags bis samstags ge-
öffnet. Für die Impfung ist 
grundsätzlich eine Terminre-
servierung vorab auf https://
impftermin.rlp.de/ oder über 
die Hotline 0800 57 58 100 
(Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr und 
Sa - So 9:00 - 16:00 Uhr) erfor-
derlich.
Für eine Impfung donners-
tags von 14:00 Uhr bis 20:00 
Uhr ist kein Termin erforder-
lich. Zur Verfügung stehen 
die Impfstoffe von Biontech 
(für Unter-30-jährige) sowie 
Moderna (für Über-30-jäh-
rige) für 1., 2. oder Booster-
Impfungen. Zum Termin sind 
Personalausweis und soweit 
vorhanden Impfausweis mit-
zubringen.
Die Impfbusse des Landes 
machen an verschiedenen 
Stationen im Landkreis von 9 
bis 17 Uhr Halt. 
Thalfang  04.01.2022

Morbach  06.01.2022
Traben-Trarbach  10.01.2022
Bernkastel-Kues  12.01.2022
Thalfang  14.01.2022
Morbach  18.01.2022
Traben-Trarbach  20.01.2022
Bernkastel-Kues  24.01.2022
Thalfang  26.01.2022
Bernkastel-Kues  28.01.2022
Traben-Trarbach  31.01.2022
Es stehen die Impfstoffe von 
Johnson&Johnson und Bi-
ontech zur Verfügung. Per-
sonen ab 12 Jahren können in 
Begleitung eines Erziehungs-
berechtigten eine Schutzimp-
fung erhalten. Jugendliche 
zwischen 16 und 18 Jahren 
können mit einer schriftlichen 
Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten das 
Impfangebot wahrnehmen. 
Bitte schauen Sie einen Tag 
vorher auf https://corona.rlp.
de/de/impfen/informationen-
zur-corona-impfung-in-rhein-
land-pfalz/, ob der Termin 
vom Land bestätigt wurde.

Überschwemmungen und 
Hochwasser nach dem Stark-
regenereignis Mitte Juli 2021 
haben einige Gemeinden im 
Landkreis Bernkastel-Wittlich 
stark betroffen. Unabhängig 
von der Größe des Fließge-
wässers und der Jahreszeiten 
können Hochwasserereig-
nisse immer wieder treffen - 
als eine Folge der Klimaver-
änderungen eher häufiger als 
seltener.
Im Hinblick auf eine Hochwas-
servorsorge appellieren Land-
rat Eibes und die Mitarbeiter 
der Unteren Wasserbehör-
de, die Gewässerufer freizu-
halten. Lagern Sie keinen Ab-
fall, Kompost, Brennholz und 
anderes Material unmittelbar 
am Bach. Bei lokalen Stark-
regenereignissen schwemmt 
das Gewässer die gelager-
ten Stoffe und Gegenstände 
ab mit der Folge, dass dieses 

Hochwasservorsorge - Gewässerufer freihalten  
und von Schwemmgut räumen
Treibgut Brücken, Durchläs-
se und andere Engstellen ver-
stopft, so dass es zu zusätz-
lichen Überschwemmungen 
kommt. Dies gilt nicht nur für 
Grundstücke, die innerorts 
gelegen sind. Landwirte und 
Grundbesitzer, die Flächen in 
Überschwemmungsgebieten 
bewirtschaften, sind eben-
falls aufgefordert, Abfluss-
hindernisse, wie zum Beispiel 
Rundballen oder Brennholz-
lager, von den Flächen zu 
entfernen. Informationen zu 
festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten finden Sie un-
ter https://sgdnord.rlp.de/
de/wasser-abfall-boden/was-
serwirtschaft/hochwasser-
schutz/uesg/festsetzungen/.
Das Hochwasser vom Som-
mer 2021 hat auf einigen 
Grundstücken Schwemm-
gut – natürliches Treibholz 
und Zivilisationsmüll – an-

gelandet. Bis dato sind noch 
nicht alle Grundstücke ge-
räumt. Hier klärt die Kreis-
verwaltung zu den rechtli-
chen Pflichten auf. Bereits in 
1997 hat das Bundesverwal-
tungsgericht entschieden, 
dass Eigentümer oder Besit-
zer (Pächter, Mieter) eines 
im Überschwemmungsbe-
reich eines Gewässers liegen-
den Grundstücks verpflichtet 
sind, die durch Hochwasser 
angeschwemmten Abfälle auf 
eigene Kosten aufzusammeln 
und dem öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträger zur 
Beseitigung zu überlassen. 
Solche aufgedrängten Abfäl-
le sind damit genauso zu be-
handeln wie alle anderen auf 
dem betreffenden Grund-
stück anfallenden Abfälle. 
Der Zweckverband A.R.T. als 
öffentlich-rechtlicher Entsor-
gungsträger nimmt die Ab-

fälle kostenpflichtig entspre-
chend den Regelungen seiner 
Gebührensatzung an. Die An-
lieferung von Schwemmgut 
an einem Entsorgungs- und 
Verwertungszentrum des 
A.R.T. sollte im Voraus abge-
stimmt werden unter Tel.: 
0651 9491 414 oder E-Mail: 
abfall-telefon@art-trier.de.
Die Untere Wasserbehörde 
fordert dazu auf, bislang nicht 
geräumte Grundstücke zeit-
nah von den Anlandungen 
zu säubern und diese einer 
ordnungsgemäßen Entsor-
gung zuzuführen. Die Besei-
tigung des Schwemmgutes 
verhindert, dass dieses beim 
nächsten Hochwasser weiter 
abgeschwemmt wird, es da-
durch bachabwärts zu Ver-
stopfungen an Engstellen 
kommt und erneute Über-
schwemmungen provoziert 
werden.


